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Vom 27. Februar 2014

Inhaltsübersicht 

Erster Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen

§ 1  Anwendungsbereich, allgemeine Begriffsbestim-
mungen

§  2  Ziel und Aufgabe des Vollzugs der Freiheits- 
und Jugendstrafe

§  3  Aufgabe des Vollzugs der Untersuchungshaft, 
Zusammenarbeit

§  4  Stellung der Gefangenen
§  5  Besondere Stellung der Untersuchungsgefan-

genen
§  6  Mitwirkung im Vollzug der Freiheits- und Ju-

gendstrafe
§  7  Allgemeine Gestaltungsgrundsätze
§  8  Grundsätze der Gestaltung des Vollzugs der 

Freiheits- und Jugendstrafe 
§  9  Erzieherische Gestaltung des Vollzugs der Ju-

gendstrafe 
§  10  Erzieherische Gestaltung des Vollzugs der 

Untersuchungshaft an jungen Untersuchungs-
gefangenen

§  11  Soziale Hilfe

Zweiter Abschnitt 
Aufnahme, Diagnose und Vollzugsplanung

§  12  Aufnahmeverfahren
§  13  Diagnoseverfahren
§  14  Vollzugs- und Eingliederungsplanung
§  15  Inhalt des Vollzugs- und Eingliederungsplans
§  16  Ermittlung des Förder- und Erziehungsbedarfs 

der jungen Untersuchungsgefangenen, Maß-
nahmen

Dritter Abschnitt 
Unterbringung und Verlegung

§  17  Trennungsgrundsätze
§  18  Unterbringung während der Einschlusszeiten
§  19  Aufenthalt außerhalb der Einschlusszeiten
§  20  Wohngruppenvollzug
§  21  Unterbringung von Sorgeberechtigten mit Kindern

§  22  Geschlossener und offener Vollzug
§  23  Verlegung und Überstellung

Vierter Abschnitt 
Sozial- und Psychotherapie

§  24  Sozialtherapie
§  25  Psychologische Interventionen und Psychothe-

rapie

Fünfter Abschnitt 
Arbeitstherapeutische Maßnahmen, 

Arbeitstraining, schulische und 
berufl iche Qualifi zierungsmaßnahmen, Arbeit

§  26  Arbeitstherapeutische Maßnahmen
§  27  Arbeitstraining 
§  28  Schulische und berufl iche Qualifi zierungsmaß-

nahmen
§  29  Arbeit
§  30  Freies Beschäftigungsverhältnis, Selbstbeschäf-

tigung
§  31  Freistellung von der Arbeitspfl icht 
§  32  Freistellung von der Arbeit, Anrechnung der 

Freistellung auf den Entlassungszeitpunkt

Sechster Abschnitt 
Besuche, Telefongespräche, Schriftwechsel, 

andere Formen der Telekommunikation und Pakete

§  33  Grundsatz
§  34  Besuch
§  35  Untersagung der Besuche
§  36  Durchführung der Besuche
§  37  Überwachung der Gespräche
§  38  Telefongespräche
§  39  Schriftwechsel
§  40  Untersagung des Schriftwechsels
§  41  Sichtkontrolle, Weiterleitung und Aufbewahrung 

von Schreiben
§  42  Überwachung des Schriftwechsels
§  43  Anhalten von Schreiben
§  44  Andere Formen der Telekommunikation
§  45  Pakete 



14 Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Thüringen

Siebter Abschnitt 
Lockerungen und sonstige Aufenthalte 

außerhalb der Anstalt

§  46  Lockerungen zur Erreichung des Vollzugsziels
§  47  Lockerungen aus sonstigen Gründen
§  48  Weisungen für Lockerungen
§  49  Ausführung, Außenbeschäftigung, Vorführung, 

Ausantwortung

Achter Abschnitt 
Vorbereitung der Eingliederung, Entlassung 

und nachgehende Betreuung

§  50  Vorbereitung der Eingliederung
§  51  Entlassung der Straf- und Jugendstrafgefange-

nen
§  52  Nachgehende Betreuung
§  53 Verbleib oder Aufnahme auf freiwilliger Grundla-

ge
§  54 Entlassung der Untersuchungsgefangenen

Neunter Abschnitt
Grundversorgung und Freizeit

§  55  Einbringen von Gegenständen
§  56 Gewahrsam an Gegenständen
§  57  Ausstattung des Haftraums
§  58  Aufbewahrung und Vernichtung von Gegenstän-

den
§  59  Religiöse Schriften und Gegenstände
§  60  Zeitungen und Zeitschriften
§  61  Rundfunk, Informations- und Unterhaltungselekt-

ronik
§  62  Kleidung
§  63  Verpfl egung und Einkauf
§  64  Annehmlichkeiten im Vollzug der Untersuchungs-

haft
§  65  Freizeit

Zehnter Abschnitt 
Vergütung, Gelder der Gefangenen und Kosten

§  66  Vergütung
§  67  Eigengeld
§  68  Taschengeld
§  69  Konten, Bargeld
§  70  Hausgeld
§  71  Zweckgebundene Einzahlungen
§  72  Haftkostenbeitrag, Kostenbeteiligung

Elfter Abschnitt 
Gesundheitsfürsorge 

§  73  Art und Umfang der medizinischen Leistungen, 
Kostenbeteiligung

§  74  Durchführung der medizinischen Leistungen, 
Forderungsübergang

§  75  Ärztliche Behandlung zur sozialen Eingliederung
§  76  Gesundheitsschutz und Hygiene
§  77  Krankenbehandlung während Lockerungen 
§  78  Zwangsmaßnahmen auf dem Gebiet der Ge-

sundheitsfürsorge
§  79  Benachrichtigungspfl icht

Zwölfter Abschnitt 
Religionsausübung

§  80  Seelsorge
§  81  Religiöse Veranstaltungen
§  82  Weltanschauungsgemeinschaften

Dreizehnter Abschnitt 
Sicherheit und Ordnung

§  83  Grundsatz
§  84  Allgemeine Verhaltenspfl ichten
§  85  Absuchung, Durchsuchung
§  86  Sichere Unterbringung
§  87  Maßnahmen zur Feststellung von Suchtmittel-

gebrauch
§  88  Festnahmerecht
§  89  Besondere Sicherungsmaßnahmen
§  90  Anordnung besonderer Sicherungsmaßnahmen, 

Verfahren
§  91  Ärztliche Überwachung

Vierzehnter Abschnitt 
Unmittelbarer Zwang

§  92  Begriffsbestimmungen
§  93  Allgemeine Voraussetzungen
§  94  Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
§  95  Androhung
§  96  Schusswaffengebrauch

Fünfzehnter Abschnitt 
Erzieherische Maßnahmen, Disziplinarmaßnahmen

§  97  Erzieherische Maßnahmen
§  98  Disziplinarmaßnahmen
§  99  Vollzug der Disziplinarmaßnahmen, Aussetzung 

zur Bewährung
§ 100  Disziplinarbefugnis
§ 101  Verfahren

Sechzehnter Abschnitt 
Aufhebung von Maßnahmen, Beschwerde

§ 102  Aufhebung von Maßnahmen
§ 103  Beschwerderecht

Siebzehnter Abschnitt
Kriminologische Forschung

§ 104 Evaluation, kriminologische Forschung

Achtzehnter Abschnitt 
Aufbau und Organisation der Anstalt

§ 105 Anstalten
§ 106  Festsetzung der Belegungsfähigkeit, Verbot der 

Überbelegung
§ 107  Anstaltsleitung
§ 108  Bedienstete
§ 109  Seelsorger
§ 110  Medizinische Versorgung
§ 111  Interessenvertretung der Gefangenen
§ 112  Hausordnung



 Nr. 2 - Tag der Ausgabe: Erfurt, den 6. März 2014     15

Neunzehnter Abschnitt 
Aufsicht, Beirat

§ 113  Aufsichtsbehörde
§ 114  Vollstreckungsplan, Vollzugsgemeinschaften
§ 115  Beirat 

Zwanzigster Abschnitt 
Verhinderung von Mobilfunkverkehr

§ 116  Störung des Mobilfunkverkehrs

Einundzwanzigster Abschnitt 
Vollzug des Strafarrests

§ 117  Grundsatz
§ 118  Besondere Bestimmungen

Zweiundzwanzigster Abschnitt 
Datenschutz 

§ 119  Anwendung des Thüringer Datenschutzgesetzes
§ 120  Grundsatz, Begriffsbestimmungen, elektroni-

sche Akte
§ 121  Erhebung von Daten über Gefangene bei Dritten
§ 122  Erhebung von Daten über andere Personen
§ 123  Unterrichtungspfl ichten 
§ 124  Besondere Formen der Datenerhebung
§ 125  Übermittlung und Nutzung für weitere Zwecke 
§ 126  Datenübermittlung an öffentliche Stellen
§ 127  Zweckbindung
§ 128  Verarbeitung besonders erhobener Daten
§ 129  Zentrale Datei, Einrichtung automatisierter Über-

mittlungsverfahren
§ 130  Mitteilung über Haftverhältnisse
§ 131  Überlassung von Akten
§ 132  Kenntlichmachung in der Anstalt
§ 133  Offenbarungspfl ichten und -befugnisse der Be-

rufsgeheimnisträger
§ 134  Schutz der Daten in Akten und Dateien
§ 135  Auskunft an die Betroffenen, Akteneinsicht
§ 136  Auskunft und Akteneinsicht für wissenschaftli-

che Zwecke
§ 137  Löschung
§ 138  Löschung besonders erhobener Daten
§ 139  Sperrung und Verwendungsbeschränkungen
§ 140  Aufbewahrungsfristen, Fristberechnung

Dreiundzwanzigster Abschnitt 
Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 141  Einschränkung von Grundrechten
§ 142  Verhältnis zu anderen Vorschriften
§ 143  Übergangsbestimmungen
§ 144  Gleichstellungsbestimmung
§ 145  Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Erster Abschnitt 
Allgemeine Bestimmungen

§ 1 
Anwendungsbereich, allgemeine Begriffsbestimmungen

(1) Dieses Gesetz regelt den Vollzug der Freiheitsstrafe, 
der Jugendstrafe, der Untersuchungshaft und des Straf-
arrestes in Justizvollzugsanstalten und Jugendstrafanstal-
ten (Anstalten).

(2) Für den Vollzug der Haft nach § 127b Abs. 2, § 230 
Abs. 2, den §§ 236 und 329 Abs. 4 Satz 1, § 412 Satz 1 
sowie § 453c der Strafprozessordnung (StPO) sowie der 
einstweiligen Unterbringung nach § 275a Abs. 6 StPO gel-
ten die Bestimmungen für den Vollzug der Untersuchungs-
haft entsprechend.

(3) Für den Vollzug der einstweiligen Unterbringung nach 
§ 126a StPO gelten, soweit eine Anordnung nach § 3 Abs. 3 
nicht entgegensteht, die Bestimmungen über den Vollzug 
der Unterbringung nach den §§ 63 und 64 des Strafge-
setzbuchs (StGB) entsprechend.

(4) Gefangene im Sinne dieses Gesetzes sind Strafge-
fangene, Jugendstrafgefangene und Untersuchungsge-
fangene. 

(5) Junge Untersuchungsgefangene im Sinne dieses Ge-
setzes sind solche, die zur Tatzeit das 21. Lebensjahr noch 
nicht vollendet hatten und die das 24. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben. 

(6) Junge Gefangene im Sinne dieses Gesetzes sind Ju-
gendstrafgefangene und junge Untersuchungsgefangene.

§ 2 
Ziel und Aufgabe des Vollzugs der Freiheits- und 

Jugendstrafe

(1) Der Vollzug der Freiheitsstrafe und der Jugendstra-
fe dient dem Ziel, die Straf- und Jugendstrafgefangenen 
zu befähigen, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben 
ohne Straftaten zu führen. Er hat die Aufgabe, die Allge-
meinheit vor weiteren Straftaten zu schützen.

(2) Bei Strafgefangenen mit angeordneter oder vorbehal-
tener Sicherungsverwahrung dient der Vollzug der Frei-
heitsstrafe und bei Jugendstrafgefangenen mit vorbehal-
tener Sicherungsverwahrung der Vollzug der Jugendstrafe 
auch dem Ziel, ihre Gefährlichkeit für die Allgemeinheit so 
zu mindern, dass die Vollstreckung der Unterbringung oder 
deren Anordnung möglichst entbehrlich wird.

§ 3 
Aufgabe des Vollzugs der Untersuchungshaft, 

Zusammenarbeit

(1) Der Vollzug der Untersuchungshaft hat die Aufgabe, 
durch sichere Unterbringung der Untersuchungsgefan-
genen die Durchführung eines geordneten Strafverfah-
rens zu gewährleisten und der Gefahr weiterer Strafta-
ten zu begegnen. 
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(2) Die Anstalt arbeitet eng mit Gericht und Staatsanwalt-
schaft zusammen, um die Aufgabe des Vollzugs der Un-
tersuchungshaft zu erfüllen und die Sicherheit und Ord-
nung der Anstalt zu gewährleisten. 

(3) Die Anstalt hat Anordnungen nach § 119 Abs. 1 StPO 
zu beachten und umzusetzen.

§ 4
Stellung der Gefangenen

(1) Die Persönlichkeit der Gefangenen ist zu achten. Ihre 
Selbständigkeit im Vollzugsalltag ist so weit wie möglich 
zu erhalten und zu fördern.

(2) Die Gefangenen werden an der Gestaltung des Voll-
zugsalltags beteiligt. Vollzugliche Maßnahmen sollen ih-
nen erläutert werden. 

(3) Die Gefangenen unterliegen den in diesem Gesetz vor-
gesehenen Beschränkungen ihrer Freiheit. Soweit das Ge-
setz eine besondere Regelung nicht enthält, dürfen ihnen 
nur Beschränkungen auferlegt werden, die zur Aufrechter-
haltung der Sicherheit, zur Abwendung einer schwerwie-
genden Störung der Ordnung der Anstalt oder zum Vollzug 
der Untersuchungshaft zur Umsetzung einer Anordnung 
nach § 119 Abs. 1 StPO unerlässlich sind. Sie müssen in 
einem angemessenen Verhältnis zum Zweck der Anord-
nung stehen und dürfen die Gefangenen nicht mehr und 
nicht länger als notwendig beeinträchtigen. 

§ 5
Besondere Stellung der Untersuchungsgefangenen

Die Untersuchungsgefangenen gelten als unschuldig. Sie 
sind so zu behandeln, dass der Anschein vermieden wird, 
sie würden zur Verbüßung einer Strafe festgehalten.

§ 6
Mitwirkung im Vollzug der Freiheits- und Jugendstrafe

(1) Zur Erreichung des Vollzugsziels bedarf es der Mit-
wirkung der Straf- und Jugendstrafgefangenen. Ihre 
Bereitschaft hierzu ist zu wecken und zu fördern. Bei 
Strafgefangenen mit angeordneter oder vorbehaltener Si-
cherungsverwahrung und bei Jugendstrafgefangenen mit 
vorbehaltener Sicherungsverwahrung sind die Motivati-
onsmaßnahmen zu dokumentieren.

(2) Die Jugendstrafgefangenen sind verpfl ichtet, an der 
Erreichung des Vollzugsziels mitzuwirken. 

§ 7
Allgemeine Gestaltungsgrundsätze

(1) Das Leben im Vollzug ist den allgemeinen Lebensver-
hältnissen soweit wie möglich anzugleichen.

(2) Schädlichen Folgen des Freiheitsentzugs ist entge-
genzuwirken. Ein Schwerpunkt ist auf die Verhütung von 
Selbsttötungen zu richten.

(3) Die unterschiedlichen Bedürfnisse der Gefangenen, 
insbesondere im Hinblick auf Geschlecht, Alter und Her-

kunft, werden bei der Vollzugsgestaltung im Allgemeinen 
und im Einzelfall berücksichtigt. 

§ 8
Grundsätze der Gestaltung des Vollzugs der 

Freiheits- und Jugendstrafe

(1) Der Vollzug der Freiheits- und Jugendstrafe ist auf die 
Auseinandersetzung der Straf- und Jugendstrafgefange-
nen mit ihren Straftaten und deren Folgen auszurichten. 
Das Bewusstsein für den dem Opfer zugefügten Schaden 
soll geweckt werden.

(2) Der Vollzug der Freiheits- und Jugendstrafe wird von 
Beginn an auf die Eingliederung der Straf- und Jugend-
strafgefangenen in das Leben in Freiheit ausgerichtet. 

(3) Ist Sicherungsverwahrung angeordnet oder vorbehal-
ten, ist bereits im Vollzug der Freiheits- oder Jugendstra-
fe eine individuelle, intensive und therapiegerichtete Be-
treuung im Sinne des § 66c Abs. 1 Nr. 1 StGB anzubieten. 
Soweit standardisierte Maßnahmen nicht ausreichen oder 
keinen Erfolg versprechen, sind individuelle Maßnahmen 
zu entwickeln und zu unterbreiten.

(4) Der Bezug der Straf- und Jugendstrafgefangenen zum 
gesellschaftlichen Leben ist zu wahren und zu fördern. Per-
sonen und Einrichtungen außerhalb des Vollzugs sollen in 
den Vollzugsalltag einbezogen werden. Straf- und Jugend-
strafgefangenen ist sobald wie möglich die Teilnahme am 
Leben in der Freiheit zu gewähren.

§ 9
Erzieherische Gestaltung des Vollzugs der Jugendstrafe 

(1) Der Vollzug der Jugendstrafe ist erzieherisch zu ge-
stalten. Die Jugendstrafgefangenen sind in der Entwick-
lung ihrer Fähigkeiten und Fertigkeiten so zu fördern, dass 
sie zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfä-
higen Lebensführung in Achtung der Rechte anderer be-
fähigt werden.

(2) Erziehung und Förderung erfolgen durch Maßnahmen 
und Programme zur Entwicklung und Stärkung der Fähig-
keiten und Fertigkeiten der Jugendstrafgefangenen im Hin-
blick auf die Erreichung des Vollzugsziels. 

(3) Durch differenzierte Angebote soll auf den jeweiligen 
Entwicklungsstand und den unterschiedlichen Erziehungs- 
und Förderbedarf der Jugendstrafgefangenen eingegan-
gen werden. 

(4) Die Maßnahmen und Programme richten sich insbeson-
dere auf die Auseinandersetzung mit den eigenen Strafta-
ten, deren Ursachen und Folgen, die schulische Bildung, 
berufl iche Qualifi zierung, soziale Integration und die ver-
antwortliche Gestaltung des alltäglichen Zusammenlebens, 
der freien Zeit sowie der Außenkontakte. 

(5) Die Personensorgeberechtigten sind, soweit dies mög-
lich ist und dem Vollzugsziel nicht zuwiderläuft, in die Pla-
nung und Gestaltung des Vollzugs einzubeziehen.
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§ 10
Erzieherische Gestaltung des Vollzugs der Untersu-
chungshaft an jungen Untersuchungsgefangenen

(1) Für den Vollzug der Untersuchungshaft an jungen Un-
tersuchungsgefangenen gilt § 9 Abs. 1 entsprechend.

(2) Die Personensorgeberechtigten sind, soweit dies mög-
lich ist, in die Gestaltung des Vollzugs einzubeziehen.

(3) Von der Anwendung der Bestimmungen dieses Geset-
zes über junge Untersuchungsgefangene kann abgesehen 
werden, wenn diese volljährig sind und die erzieherische 
Ausgestaltung des Vollzugs für sie nicht oder nicht mehr 
angezeigt ist. Diese Bestimmungen können ausnahmswei-
se auch über die Vollendung des 24. Lebensjahres hinaus 
angewendet werden, wenn dies im Hinblick auf die voraus-
sichtlich nur noch geringe Dauer der Untersuchungshaft 
zweckmäßig erscheint. 

(4) Beschränkungen können minderjährigen Untersu-
chungsgefangenen auch auferlegt werden, soweit es drin-
gend geboten ist, um sie vor einer Gefährdung ihrer Ent-
wicklung zu bewahren.

§ 11 
Soziale Hilfe

(1) Die Gefangenen werden darin unterstützt, ihre persönli-
chen, wirtschaftlichen und sozialen Schwierigkeiten zu be-
heben. Sie sollen dazu angeregt und in die Lage versetzt 
werden, ihre Angelegenheiten selbst zu regeln, insbeson-
dere eine Schuldenregulierung herbeizuführen.

(2) Die Straf- und Jugendstrafgefangenen sollen ange-
halten werden, den durch die Straftat verursachten ma-
teriellen und immateriellen Schaden wiedergutzumachen.

(3) Die Gefangenen sollen, soweit erforderlich, über die 
notwendigen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung ihrer so-
zialversicherungsrechtlichen Ansprüche beraten werden. 

(4) Die Beratung der Untersuchungsgefangenen soll die 
Benennung von Stellen und Einrichtungen außerhalb der 
Anstalt umfassen, die sich um eine Vermeidung der wei-
teren Untersuchungshaft bemühen. Auf Wunsch sind den 
Untersuchungsgefangenen Stellen und Einrichtungen zu 
benennen, die sie in ihrem Bestreben unterstützen kön-
nen, einen Ausgleich mit dem Tatopfer zu erreichen oder 
auf andere Weise zur Wiedergutmachung beizutragen.

Zweiter Abschnitt 
Aufnahme, Diagnose und Vollzugsplanung 

§ 12 
Aufnahmeverfahren

(1) Mit den Gefangenen wird unverzüglich nach der Aufnah-
me ein Zugangsgespräch geführt, in dem ihre gegenwärti-
ge Lebenssituation erörtert wird und sie über ihre Rechte 
und Pfl ichten informiert werden. Ihnen wird ein Exemplar 
der Hausordnung ausgehändigt. Dieses Gesetz, die von 
ihm in Bezug genommenen Gesetze sowie die zu seiner 

Ausführung erlassenen Rechtsverordnungen und Verwal-
tungsvorschriften sind den Gefangenen auf Verlangen zu-
gänglich zu machen.

(2) Während des Aufnahmeverfahrens dürfen andere Ge-
fangene nicht zugegen sein.

(3) Die Gefangenen werden alsbald ärztlich untersucht.

(4) Die Gefangenen werden dabei unterstützt, etwa not-
wendige Maßnahmen für hilfsbedürftige Angehörige, zur 
Erhaltung des Arbeitsplatzes und der Wohnung und zur Si-
cherung ihrer Habe außerhalb der Anstalt zu veranlassen. 

(5) Den Gefangenen ist Gelegenheit zu geben, einen An-
gehörigen oder eine Vertrauensperson von der Aufnahme 
in die Anstalt zu benachrichtigen.

(6) Die Personensorgeberechtigten und das Jugendamt 
werden von der Aufnahme der jungen Gefangenen unver-
züglich unterrichtet. 

(7) Bei Strafgefangenen, die eine Ersatzfreiheitsstrafe ver-
büßen, sind die Möglichkeiten der Abwendung der Vollstre-
ckung durch freie Arbeit oder ratenweise Tilgung der Geld-
strafe zu erörtern und zu fördern, um so auf eine möglichst 
baldige Entlassung hinzuwirken.

§ 13 
Diagnoseverfahren

(1) Bei Straf- und Jugendstrafgefangenen schließt sich an 
das Aufnahmeverfahren zur Vorbereitung der Vollzugspla-
nung das Diagnoseverfahren an. 

(2) Das Diagnoseverfahren muss wissenschaftlichen Er-
kenntnissen genügen. Insbesondere bei Strafgefangenen 
mit angeordneter oder vorbehaltener Sicherungsverwah-
rung und Jugendstrafgefangenen mit vorbehaltener Siche-
rungsverwahrung ist es von Personen mit einschlägiger 
wissenschaftlicher Qualifi kation durchzuführen.

(3) Das Diagnoseverfahren erstreckt sich auf die Persön-
lichkeit, die Lebensverhältnisse, die Ursachen und Um-
stände der Straftat sowie alle sonstigen Gesichtspunkte, 
deren Kenntnis für eine zielgerichtete und wirkungsorien-
tierte Vollzugsgestaltung und die Eingliederung nach der 
Entlassung notwendig erscheint. Neben den Unterlagen 
aus der Vollstreckung und dem Vollzug vorangegangener 
Freiheitsentziehungen sind insbesondere auch Erkennt-
nisse der Gerichts-, Jugendgerichts- und Bewährungs-
hilfe sowie der Führungsaufsichtsstellen einzubeziehen.

(4) Bei Strafgefangenen mit angeordneter oder vorbehal-
tener Sicherungsverwahrung und bei Jugendstrafgefan-
genen mit vorbehaltener Sicherungsverwahrung erstreckt 
sich das Diagnoseverfahren auch auf alle Umstände, die 
für die Beurteilung der Gefährlichkeit maßgeblich sind.

(5) Im Diagnoseverfahren werden die im Einzelfall die 
Straffälligkeit begünstigenden Faktoren ermittelt. Gleich-
zeitig sollen die Fähigkeiten der Straf- und Jugendstrafge-
fangenen ermittelt werden, deren Stärkung einer erneuten 
Straffälligkeit entgegenwirken kann.
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(6) Im Vollzug der Freiheitsstrafe kann bei einer voraus-
sichtlichen Vollzugsdauer bis zu einem Jahr das Diagno-
severfahren auf die Umstände beschränkt werden, deren 
Kenntnis für eine angemessene Vollzugsgestaltung uner-
lässlich und für die Eingliederung erforderlich ist. Unabhän-
gig von der Vollzugsdauer gilt dies auch, wenn ausschließ-
lich Ersatzfreiheitsstrafen zu vollziehen sind. 

(7) Im Vollzug der Jugendstrafe ist das Diagnoseverfah-
ren maßgeblich auf die Ermittlung des Förder- und Erzie-
hungsbedarfs auszurichten. 

(8) Das Ergebnis des Diagnoseverfahrens wird mit den 
Straf- und Jugendstrafgefangenen erörtert.

§ 14 
Vollzugs- und Eingliederungsplanung

(1) Auf der Grundlage des Ergebnisses des Diagnosever-
fahrens wird ein Vollzugs- und Eingliederungsplan erstellt. 
Er zeigt den Straf- und Jugendstrafgefangenen bereits zu 
Beginn der Haftzeit unter Berücksichtigung der voraussicht-
lichen Vollzugsdauer die zur Erreichung des Vollzugsziels 
erforderlichen Maßnahmen auf. Daneben kann er weitere 
Hilfsangebote und Empfehlungen enthalten. Auf die Fähig-
keiten, Fertigkeiten und Neigungen der Straf- und Jugend-
strafgefangenen ist Rücksicht zu nehmen.

(2) Der Vollzugs- und Eingliederungsplan wird regelmäßig 
innerhalb der ersten acht Wochen nach der Aufnahme er-
stellt. Diese Frist verkürzt sich bei einer voraussichtlichen 
Vollzugsdauer von unter einem Jahr auf sechs Wochen.

(3) Der Vollzugs- und Eingliederungsplan sowie die darin 
vorgesehenen Maßnahmen werden für Straf- und Jugend-
strafgefangene regelmäßig alle sechs Monate, spätestens 
aber alle zwölf Monate überprüft und fortgeschrieben. Bei 
Strafgefangenen mit angeordneter oder vorbehaltener Si-
cherungsverwahrung und bei Jugendstrafgefangenen mit 
vorbehaltener Sicherungsverwahrung soll die Frist sechs 
Monate nicht übersteigen. Bei Jugendstrafen von weniger 
als drei Jahren erfolgt die Überprüfung regelmäßig alle vier 
Monate. Die Entwicklung der Straf- und Jugendstrafgefan-
genen und die in der Zwischenzeit gewonnenen Erkennt-
nisse sind zu berücksichtigen. Die durchgeführten Maß-
nahmen sind zu dokumentieren. 

(4) Die Vollzugs- und Eingliederungsplanung wird mit den 
Straf- und Jugendstrafgefangenen erörtert. Dabei werden 
deren Anregungen und Vorschläge einbezogen, soweit sie 
der Erreichung des Vollzugsziels dienen. 

(5) Zur Erstellung und Fortschreibung des Vollzugs- und 
Eingliederungsplans führt der Anstaltsleiter eine Konferenz 
mit den an der Vollzugsgestaltung maßgeblich Beteiligten 
durch. Standen die Straf- und Jugendstrafgefangenen vor 
ihrer Inhaftierung unter Bewährung oder Führungsaufsicht, 
kann auch der für sie bislang zuständige Bewährungshelfer 
an der Konferenz beteiligt werden. Den Straf- und Jugend-
strafgefangenen wird der Vollzugs- und Eingliederungs-
plan in der Konferenz eröffnet und erläutert. Sie können 
auch darüber hinaus an der Konferenz beteiligt werden.

(6) An der Eingliederung mitwirkende Personen außerhalb 
des Vollzugs sind nach Möglichkeit in die Planung einzube-
ziehen. Sie können mit Zustimmung der Straf- und Jugend-
strafgefangenen auch an der Konferenz beteiligt werden. 

(7) Werden die Straf- und Jugendstrafgefangenen nach 
der Entlassung voraussichtlich unter Bewährungs- oder 
Führungsaufsicht gestellt, so ist dem künftig zuständigen 
Bewährungshelfer in den letzten zwölf Monaten vor dem 
voraussichtlichen Entlassungszeitpunkt die Teilnahme an 
der Konferenz zu ermöglichen und es sind ihm der Voll-
zugs- und Eingliederungsplan und seine Fortschreibun-
gen zu übersenden.

(8) Der Vollzugs- und Eingliederungsplan und seine Fort-
schreibungen werden den Straf- und Jugendstrafgefan-
genen ausgehändigt. Im Vollzug der Jugendstrafe werden 
sie dem Vollstreckungsleiter und auf Verlangen den Per-
sonensorgeberechtigten mitgeteilt.

§ 15
Inhalt des Vollzugs- und Eingliederungsplans

(1) Der Vollzugs- und Eingliederungsplan sowie seine Fort-
schreibungen enthalten insbesondere folgende Angaben:
1. Zusammenfassung der für die Vollzugs- und Einglie-

derungsplanung maßgeblichen Ergebnisse des Diag-
noseverfahrens,

2. voraussichtlicher Entlassungszeitpunkt,
3. Unterbringung im geschlossenen oder offenen Vollzug,
4. Maßnahmen zur Förderung der Mitwirkungsbereit-

schaft,
5. Unterbringung in einer Wohngruppe und Teilnahme am 

Wohngruppenvollzug,
6. Unterbringung in einer sozialtherapeutischen Abteilung 

und Teilnahme an deren Behandlungsprogrammen,
7. Teilnahme an einzel- oder gruppentherapeutischen 

Maßnahmen, insbesondere psychologische Interven-
tion und Psychotherapie, 

8. Teilnahme an psychiatrischen Behandlungsmaßnah-
men,

9. Teilnahme an Maßnahmen zur Behandlung von Sucht-
mittelabhängigkeit und -missbrauch,

10. Teilnahme an Trainingsmaßnahmen zur Verbesserung 
der sozialen Kompetenz,

11. Teilnahme an schulischen und berufl ichen Qualifi zie-
rungsmaßnahmen einschließlich Alphabetisierungs- 
und Deutschkursen,

12. Teilnahme an arbeitstherapeutischen Maßnahmen oder 
am Arbeitstraining, 

13. Arbeit, 
14. freies Beschäftigungsverhältnis, Selbstbeschäftigung, 
15. Teilnahme an Sportangeboten und Maßnahmen zur 

strukturierten Gestaltung der Freizeit,
16. Ausführungen, Außenbeschäftigung,
17. Lockerungen zur Erreichung des Vollzugsziels,
18. Aufrechterhaltung, Förderung und Gestaltung von Au-

ßenkontakten, 
19. Schuldnerberatung, Schuldenregulierung und Erfüllung 

von Unterhaltspfl ichten,
20. Ausgleich von Tatfolgen,
21. Maßnahmen zur Vorbereitung von Entlassung, Einglie-

derung und Nachsorge und
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22. Frist zur Fortschreibung des Vollzugs- und Eingliede-
rungsplans.

Bei angeordneter oder vorbehaltener Sicherungsverwah-
rung enthalten der Vollzugs- und Eingliederungsplan sowie 
seine Fortschreibungen darüber hinaus Angaben zu sons-
tigen Maßnahmen im Sinne des § 8 Abs. 3 Satz 2 und ei-
ner Antragstellung im Sinne des § 119a Abs. 2 des Straf-
vollzugsgesetzes (StVollzG). 

(2) Bei Strafgefangenen sind Maßnahmen nach Absatz 1 
Satz 1 Nr. 6 bis 12 und Satz 2, die nach dem Ergebnis 
des Diagnoseverfahrens als zur Erreichung des Vollzugs-
ziels zwingend erforderlich erachtet werden, als solche zu 
kennzeichnen und gehen allen anderen Maßnahmen vor. 
Andere Maßnahmen dürfen nicht gestattet werden, so-
weit sie die Teilnahme an Maßnahmen nach Satz 1 be-
einträchtigen würden.

(3) Die Jugendstrafgefangenen sind verpfl ichtet, an den im 
Vollzugs- und Eingliederungsplan als erforderlich erachte-
ten Maßnahmen teilzunehmen. 

(4) Spätestens ein Jahr vor dem voraussichtlichen Entlas-
sungszeitpunkt hat die Planung zur Vorbereitung der Ein-
gliederung zu beginnen. Anknüpfend an die bisherige Voll-
zugsplanung werden ab diesem Zeitpunkt die Maßnahmen 
nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 21 konkretisiert oder ergänzt. Ins-
besondere ist Stellung zu nehmen zu
1. der Unterbringung im offenen Vollzug, 
2. der Unterkunft sowie Arbeit oder Ausbildung nach der 

Entlassung,
3. der Unterstützung bei notwendigen Behördengängen 

und der Beschaffung der notwendigen persönlichen 
Dokumente, 

4. der Beteiligung der Bewährungshilfe und der Forensi-
schen Ambulanzen,

5. der Kontaktaufnahme zu Einrichtungen der Entlasse-
nenhilfe,

6. der Fortsetzung von im Vollzug noch nicht abgeschlos-
senen Maßnahmen,

7. Anregungen von Aufl agen und Weisungen für die Be-
währungs- oder Führungsaufsicht, 

8. der Vermittlung in nachsorgende Maßnahmen und
9. der nachgehenden Betreuung durch Bedienstete.

§ 16
Ermittlung des Förder- und Erziehungsbedarfs der 
jungen Untersuchungsgefangenen, Maßnahmen

(1) Nach dem Aufnahmeverfahren wird der Förder- und 
Erziehungsbedarf der jungen Untersuchungsgefangenen 
unter Berücksichtigung ihrer Persönlichkeit und ihrer Le-
bensverhältnisse ermittelt. 

(2) In einer Konferenz mit an der Erziehung maßgeb-
lich beteiligten Bediensteten werden der Förder- und Er-
ziehungsbedarf erörtert und die sich daraus ergebenden 
Maßnahmen festgelegt. Diese werden mit den jungen Un-
tersuchungsgefangenen besprochen und den Personen-
sorgeberechtigten auf Verlangen mitgeteilt.

Dritter Abschnitt 
Unterbringung und Verlegung

§ 17 
Trennungsgrundsätze

(1) Jeweils getrennt voneinander werden untergebracht
1. männliche und weibliche Gefangene, 
2. Strafgefangene, Jugendstrafgefangene und Untersu-

chungsgefangene sowie
3. junge Untersuchungsgefangene und die übrigen Un-

tersuchungsgefangenen. 
Die Unterbringung erfolgt in eigenständigen Anstalten, zu-
mindest in getrennten Abteilungen.

(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 können Unter-
suchungsgefangene zusammen mit Strafgefangenen un-
tergebracht werden
1. mit Zustimmung der jeweiligen Untersuchungsgefan-

genen,
2. zur Umsetzung einer Anordnung nach § 119 Abs. 1 

StPO oder
3. aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt. 
Das gilt für junge Untersuchungsgefangene nur, wenn 
eine erzieherische Gestaltung des Vollzugs gewährleis-
tet bleibt und schädliche Einfl üsse auf die jungen Unter-
suchungsgefangenen nicht zu befürchten sind. Unter den 
Voraussetzungen der Sätze 1 und 2 können sie auch mit 
den übrigen Untersuchungsgefangenen und mit Jugend-
strafgefangenen untergebracht werden.

(3) Über Absatz 2 hinaus können Gefangene ausnahms-
weise mit solchen anderer Haftarten untergebracht wer-
den, wenn ihre geringe Anzahl eine getrennte Unterbrin-
gung nicht zulässt und das Vollzugsziel nicht gefährdet 
wird. Bei jungen Gefangenen muss zudem die erzieheri-
sche Gestaltung des Vollzugs gewährleistet sein.

(4) Absatz 1 gilt nicht für eine Unterbringung zum Zwecke 
der medizinischen Behandlung. 

(5) Gemeinsame Maßnahmen, insbesondere zur schuli-
schen und berufl ichen Qualifi zierung, sind zulässig. 

§ 18 
Unterbringung während der Einschlusszeiten

(1) Die Gefangenen werden in ihren Hafträumen einzeln 
untergebracht. 

(2) Mit ihrer Zustimmung können sie gemeinsam unterge-
bracht werden, wenn schädliche Einfl üsse nicht zu befürch-
ten sind. Bei einer Gefahr für Leben oder Gesundheit oder 
bei Hilfsbedürftigkeit ist die Zustimmung der gefährdeten 
oder hilfsbedürftigen Gefangenen zur gemeinsamen Un-
terbringung entbehrlich. 

(3) Darüber hinaus ist eine gemeinsame Unterbringung nur 
vorübergehend und aus zwingenden Gründen zulässig.
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§ 19
Aufenthalt außerhalb der Einschlusszeiten

(1) Außerhalb der Einschlusszeiten dürfen sich die Gefan-
genen in Gemeinschaft aufhalten. 

(2) Der gemeinschaftliche Aufenthalt kann eingeschränkt 
werden, 
1. wenn es die Sicherheit oder Ordnung in der Anstalt 

erfordert,
2. wenn ein schädlicher Einfl uss auf andere Gefangene 

zu befürchten ist, 
3. während des Diagnoseverfahrens, aber nicht länger 

als acht Wochen,
4. bei jungen Gefangenen, wenn dies aus erzieherischen 

Gründen angezeigt ist, 
5. zur Umsetzung einer Anordnung nach § 119 Abs. 1 

StPO oder
6. bei jungen Untersuchungsgefangenen während der 

ersten zwei Wochen nach der Aufnahme.

§ 20 
Wohngruppenvollzug 

(1) Der Wohngruppenvollzug dient der Einübung sozialver-
träglichen Zusammenlebens, insbesondere von Toleranz 
sowie der Übernahme von Verantwortung für sich und an-
dere. Er ermöglicht den dort Untergebrachten, ihren Voll-
zugsalltag weitgehend selbständig zu regeln.

(2) Eine Wohngruppe wird in einem baulich abgegrenzten 
Bereich mit bis zu 15 Personen eingerichtet, zu dem neben 
den Hafträumen weitere Räume und Einrichtungen zur ge-
meinsamen Nutzung gehören. Sie wird in der Regel von 
fest zugeordneten Bediensteten betreut.

(3) Geeignete junge Gefangene werden grundsätzlich in 
Wohngruppen untergebracht. Nicht geeignet sind in der Re-
gel junge Gefangene, die aufgrund ihres Verhaltens nicht 
gruppenfähig sind. Sie sollen durch gezielte Maßnahmen 
zum Wohngruppenvollzug befähigt werden.

(4) Strafgefangene können in Wohngruppen unterge-
bracht werden.

§ 21 
Unterbringung von Sorgeberechtigten mit Kindern

(1) Ein Kind kann mit Zustimmung des Aufenthaltsbestim-
mungsberechtigten bis zur Vollendung des dritten Lebens-
jahres in der Anstalt untergebracht werden, in der sich 
ein Sorgeberechtigter befi ndet, wenn die baulichen Ge-
gebenheiten dies zulassen und Sicherheitsgründe nicht 
entgegenstehen. Vor der Unterbringung ist das Jugend-
amt zu hören. 

(2) Die Unterbringung erfolgt auf Kosten der für das Kind 
Unterhaltspfl ichtigen. Von der Geltendmachung des Kos-
tenersatzanspruchs kann ausnahmsweise abgesehen wer-
den, wenn hierdurch die gemeinsame Unterbringung von 
Sorgeberechtigtem und Kind gefährdet würde.

§ 22 
Geschlossener und offener Vollzug

(1) Die Straf- und Jugendstrafgefangenen werden im ge-
schlossenen oder offenen Vollzug untergebracht. Anstalten 
des offenen Vollzugs oder Abteilungen des offenen Voll-
zugs sehen keine oder nur verminderte Vorkehrungen ge-
gen Entweichungen vor.

(2) Die Strafgefangenen sollen im offenen Vollzug unter-
gebracht werden, wenn sie dessen besonderen Anforde-
rungen genügen, namentlich nicht zu befürchten ist, dass 
sie sich dem Vollzug entziehen oder die Möglichkeiten 
des offenen Vollzugs zu Straftaten missbrauchen werden. 

(3) Die Jugendstrafgefangenen sollen im offenen Vollzug 
untergebracht werden, wenn sie dessen besonderen An-
forderungen genügen, insbesondere verantwortet werden 
kann, zu erproben, dass sie sich dem Vollzug nicht entzie-
hen oder die Möglichkeiten des offenen Vollzugs nicht zur 
Begehung von Straftaten missbrauchen werden.

(4) Bei Straf- und Jugendstrafgefangenen, gegen die wäh-
rend des laufenden Freiheitsentzugs eine Strafe wegen 
einer schwerwiegenden Straftat gegen Leib oder Leben 
oder gegen die sexuelle Selbstbestimmung mit Ausnah-
me der §§ 180a und 181a StGB vollzogen wurde oder zu 
vollziehen ist, bedarf die Entscheidung, ob eine Unterbrin-
gung im offenen Vollzug verantwortet werden kann, beson-
ders gründlicher Prüfung. Bei der Entscheidung sind auch 
die Feststellungen im Urteil und die im Ermittlungs- oder 
Strafverfahren erstatteten Gutachten zu berücksichtigen.

(5) Genügen die Straf- und Jugendstrafgefangenen den 
besonderen Anforderungen des offenen Vollzugs nicht 
mehr, werden sie im geschlossenen Vollzug untergebracht.

(6) Die Untersuchungsgefangenen werden im geschlos-
senen Vollzug untergebracht.

§ 23 
Verlegung und Überstellung

(1) Die Gefangenen können abweichend vom Vollstre-
ckungsplan in eine andere Anstalt verlegt werden, wenn 
Gründe der Vollzugsorganisation oder andere wichtige 
Gründe dies erfordern. Sie dürfen aus wichtigem Grund 
in eine andere Anstalt überstellt werden. 

(2) Darüber hinaus können die Straf- und Jugendstrafge-
fangenen abweichend vom Vollstreckungsplan in eine an-
dere Anstalt verlegt werden, wenn die Erreichung des Voll-
zugsziels hierdurch gefördert wird.

(3) Die Untersuchungsgefangenen können zur Umset-
zung einer Anordnung nach § 119 Abs. 1 StPO verlegt 
oder überstellt werden. 

(4) Vor einer Verlegung oder Überstellung von Untersu-
chungsgefangenen ist dem Gericht und der Staatsan-
waltschaft Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. § 12 
Abs. 5 gilt entsprechend. 
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(5) Bei jungen Gefangenen werden die Personensorgebe-
rechtigten und das Jugendamt, bei Jugendstrafgefange-
nen auch der Vollstreckungsleiter, von der Verlegung un-
verzüglich unterrichtet. 

Vierter Abschnitt 
Sozial- und Psychotherapie

§ 24 
Sozialtherapie

(1) Sozialtherapie dient der Verringerung einer erheblichen 
Gefährlichkeit der Straf- und Jugendstrafgefangenen. Auf 
der Grundlage einer therapeutischen Gemeinschaft bedient 
sie sich psychologischer, psychotherapeutischer, sozialpä-
dagogischer und arbeitstherapeutischer Methoden, die in 
umfassenden Behandlungsprogrammen verbunden wer-
den. Personen aus dem Lebensumfeld der Straf- und Ju-
gendstrafgefangenen außerhalb des Vollzugs werden in 
die Behandlung einbezogen. 

(2) Straf- und Jugendstrafgefangene sind in einer sozial-
therapeutischen Abteilung unterzubringen, wenn ihre Teil-
nahme an den dortigen Behandlungsprogrammen zur 
Verringerung ihrer erheblichen Gefährlichkeit angezeigt 
ist. Eine erhebliche Gefährlichkeit liegt vor, wenn schwer-
wiegende Straftaten gegen Leib oder Leben, die persön-
liche Freiheit oder gegen die sexuelle Selbstbestimmung 
zu erwarten sind.

(3) Im Übrigen können Straf- und Jugendstrafgefangene in 
einer sozialtherapeutischen Abteilung untergebracht wer-
den, wenn die Teilnahme an den dortigen Behandlungspro-
grammen zur Erreichung des Vollzugsziels angezeigt ist. 

(4) Die Unterbringung soll zu einem Zeitpunkt erfolgen, der 
entweder den Abschluss der Behandlung zum voraussicht-
lichen Entlassungszeitpunkt erwarten lässt oder die Fort-
setzung der Behandlung nach der Entlassung ermöglicht. 
Ist Sicherungsverwahrung angeordnet oder vorbehalten, 
soll die Unterbringung zu einem Zeitpunkt erfolgen, der 
den Abschluss der Behandlung noch während des Voll-
zugs der Freiheitsstrafe oder Jugendstrafe erwarten lässt.

(5) Die Unterbringung wird beendet, wenn das Ziel der Be-
handlung aus Gründen, die in der Person des Straf- oder 
Jugendstrafgefangenen liegen, nicht erreicht werden kann.

§ 25 
Psychologische Interventionen und Psychotherapie

Psychologische Intervention und Psychotherapie im Voll-
zug dienen insbesondere der Behandlung psychischer 
Störungen des Verhaltens und Erlebens, die in einem Zu-
sammenhang mit der Straffälligkeit stehen. Sie wird durch 
systematische Anwendung wissenschaftlich fundierter psy-
chologischer und psychotherapeutischer Methoden mit ei-
nem oder mehreren Gefangenen durchgeführt.

Fünfter Abschnitt 
Arbeitstherapeutische Maßnahmen, Arbeitstraining, 

schulische und berufl iche 
Qualifi zierungsmaßnahmen, Arbeit

§ 26 
Arbeitstherapeutische Maßnahmen 

Arbeitstherapeutische Maßnahmen dienen dazu, dass die 
Gefangenen Eigenschaften wie Selbstvertrauen, Durch-
haltevermögen und Konzentrationsfähigkeit einüben, um 
sie stufenweise an die Grundanforderungen des Arbeits-
lebens heranzuführen.

§ 27 
Arbeitstraining

Arbeitstraining dient dazu, Gefangenen, die nicht in der 
Lage sind, einer regelmäßigen und erwerbsorientierten 
Beschäftigung nachzugehen, Fähigkeiten und Fertigkeiten 
zu vermitteln, die eine Eingliederung in das leistungsori-
entierte Arbeitsleben fördern. Die in der Anstalt dafür vor-
gehaltenen Maßnahmen sind danach auszurichten, dass 
sie den Gefangenen für den Arbeitsmarkt relevante Qua-
lifi kationen vermitteln.

§ 28 
Schulische und berufl iche Qualifi zierungsmaßnahmen

(1) Schulische und berufl iche Aus- und Weiterbildung und 
vorberufl iche Qualifi zierung im Vollzug haben das Ziel, die 
Fähigkeiten der Gefangenen zur Eingliederung und zur Auf-
nahme einer Erwerbstätigkeit nach der Haftentlassung zu 
vermitteln, zu verbessern oder zu erhalten. Bei der Fest-
legung von Inhalten, Methoden und Organisationsformen 
der Bildungsangebote werden die Besonderheiten der je-
weiligen Zielgruppe berücksichtigt. Schulische und beruf-
liche Aus- und Weiterbildung werden in der Regel als Voll-
zeitmaßnahme durchgeführt. 

(2) Die Jugendstrafgefangenen und minderjährigen Un-
tersuchungsgefangenen sind vorrangig zur Teilnahme an 
schulischen und berufl ichen Orientierungs-, Berufsvorbe-
reitungs-, Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen oder spe-
ziellen Maßnahmen zur Förderung ihrer schulischen, be-
rufl ichen oder persönlichen Entwicklung verpfl ichtet.

(3) Geeigneten Straf- und Jugendstrafgefangenen soll die 
Teilnahme an einer schulischen oder berufl ichen Ausbil-
dung ermöglicht werden, die zu einem anerkannten Ab-
schluss führt. 

(4) Geeigneten Untersuchungsgefangenen soll nach Mög-
lichkeit Gelegenheit zum Erwerb oder zur Verbesserung 
schulischer und berufl icher Kenntnisse, auch zum Erwerb 
eines anerkannten Abschlusses, gegeben werden, soweit 
es die besonderen Bedingungen der Untersuchungshaft 
zulassen.

(5) Berufl iche Qualifi zierungsmaßnahmen sind danach 
auszurichten, dass sie den Gefangenen für den Arbeits-
markt relevante Qualifi kationen vermitteln. 
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(6) Bei der Vollzugsplanung ist darauf zu achten, dass die 
Straf- und Jugendstrafgefangenen Qualifi zierungsmaß-
nahmen während ihrer Haftzeit abschließen oder sie nach 
der Inhaftierung fortsetzen können. Können Maßnahmen 
während der Haftzeit nicht abgeschlossen werden, trägt 
die Anstalt in Zusammenarbeit mit außervollzuglichen Ein-
richtungen dafür Sorge, dass die begonnene Qualifi zie-
rungsmaßnahme nach der Haft fortgesetzt werden kann.

(7) Nachweise über schulische und berufl iche Qualifi zie-
rungsmaßnahmen dürfen keinen Hinweis auf die Inhaftie-
rung enthalten. 

§ 29 
Arbeit

(1) Die Straf- und die Jugendstrafgefangenen sind ver-
pfl ichtet, eine ihnen zugewiesene, ihren körperlichen Fä-
higkeiten angemessene Arbeit oder sonstige Beschäfti-
gung auszuüben, zu deren Verrichtung sie aufgrund ihres 
körperlichen Zustandes in der Lage sind. Sie können jähr-
lich bis zu drei Monaten zu Hilfstätigkeiten in der Anstalt 
verpfl ichtet werden, mit ihrer Zustimmung auch darüber 
hinaus. § 15 Abs. 2 Satz 2 bleibt unberührt. Die Sätze 1 
und 2 gelten nicht für Strafgefangene, die die Regelalters-
grenze der gesetzlichen Rentenversicherung erreicht ha-
ben, und nicht für werdende und stillende Mütter, soweit 
gesetzliche Beschäftigungsverbote zum Schutz erwerbs-
tätiger Mütter bestehen.

(2) Den Untersuchungsgefangenen soll nach Möglich-
keit Arbeit oder sonstige Beschäftigung angeboten wer-
den, die ihre Fähigkeiten, Fertigkeiten und Neigungen be-
rücksichtigt. 

(3) Nehmen die Gefangenen eine Arbeit auf, gelten die 
von der Anstalt festgelegten Arbeitsbedingungen. Die Ar-
beit darf nicht zur Unzeit niedergelegt werden.

§ 30 
Freies Beschäftigungsverhältnis, Selbstbeschäftigung

(1) Straf- und Jugendstrafgefangenen, die zum Freigang 
(§ 46 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4) zugelassen sind, soll gestattet 
werden, einer Arbeit oder einer schulischen oder beruf-
lichen Qualifi zierungsmaßnahme auf der Grundlage ei-
nes freien Beschäftigungsverhältnisses oder der Selbst-
beschäftigung außerhalb der Anstalt nachzugehen, wenn 
die Beschäftigungsstelle geeignet ist und nicht überwie-
gende Gründe des Vollzugs entgegenstehen. § 48 gilt 
entsprechend.

(2) Das Entgelt ist der Anstalt zur Gutschrift für die Straf- 
und Jugendstrafgefangenen zu überweisen. 

§ 31 
Freistellung von der Arbeitspfl icht

(1) Haben die Gefangenen ein halbes Jahr lang eine Maß-
nahme nach den §§ 26 und 27 oder eine zugewiesene Ar-
beit nach § 29 Abs. 1 Satz 1 oder eine Hilfstätigkeit nach 
§ 29 Abs. 1 Satz 2 ausgeübt, so können sie beanspruchen, 
zehn Arbeitstage von diesen Beschäftigungen freigestellt 

zu werden. Zeiten, in denen die Gefangenen infolge Krank-
heit an der Arbeitsleistung verhindert waren, werden auf 
das Halbjahr mit bis zu 15 Arbeitstagen angerechnet. Der 
Anspruch verfällt, wenn die Freistellung nicht innerhalb 
eines halben Jahres nach seiner Entstehung erfolgt ist. 

(2) Auf die Zeit der Freistellung wird bei Straf- und Jugend-
strafgefangenen Langzeitausgang (§ 46 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 3) angerechnet, soweit er in die Arbeitszeit fällt. Glei-
ches gilt für einen Langzeitausgang nach § 47 Abs. 1, so-
weit er nicht wegen des Todes oder einer lebensgefähr-
lichen Erkrankung naher Angehöriger erteilt worden ist.

(3) Die Gefangenen erhalten für die Zeit der Freistellung 
ihr Arbeitsentgelt weiter.

(4) Urlaubsregelungen freier Beschäftigungsverhältnisse 
bleiben unberührt.

(5) Für Maßnahmen nach § 28 Abs. 1 gilt Absatz 1 bis 4 
entsprechend.

§ 32
Freistellung von der Arbeit, Anrechnung der Freistellung 

auf den Entlassungszeitpunkt

(1) Die Arbeit der Straf- und Jugendstrafgefangenen wird 
neben der Gewährung von Arbeitsentgelt (§ 66 Abs. 1) 
durch Freistellung von der Arbeit (Freistellung) anerkannt, 
die auch als Langzeitausgang genutzt oder auf den Ent-
lassungszeitpunkt angerechnet werden kann.

(2) Haben sie zwei Monate lang zusammenhängend eine 
Arbeit oder sonstige Beschäftigung ausgeübt, so werden 
sie auf Antrag einen Arbeitstag von der Arbeit freigestellt. 
§ 31 bleibt unberührt. Durch Zeiten, in denen sie ohne ihr 
Verschulden durch Krankheit, Ausführung, Ausgang, Lang-
zeitausgang, Freistellung von der Arbeit oder sonstige 
nicht von ihnen zu vertretende Gründe an der Arbeitsleis-
tung gehindert sind, wird die Frist nach Satz 1 gehemmt. 
Beschäftigungszeiträume von weniger als zwei Monaten 
bleiben unberücksichtigt.

(3) Die Straf- und Jugendstrafgefangenen können bean-
tragen, dass die Freistellung nach Absatz 2 in Form von 
Langzeitausgang gewährt wird. § 46 Abs. 2 bis 5 und § 48 
gelten entsprechend.

(4) Die Straf- und Jugendstrafgefangenen erhalten für die 
Zeit der Freistellung von der Arbeit ihre zuletzt gezahlten 
Bezüge weiter.

(5) Stellen die Straf- und Jugendstrafgefangenen keinen 
Antrag nach Absatz 2 Satz 1 oder Absatz 3 Satz 1 oder 
kann die Freistellung von der Arbeit nach Maßgabe des 
Absatzes 3 Satz 2 nicht gewährt werden, so wird sie nach 
Absatz 2 Satz 1 von der Anstalt auf den Entlassungszeit-
punkt der Gefangenen angerechnet.

(6) Eine Anrechnung nach Absatz 5 ist bei Strafgefange-
nen ausgeschlossen, 
1. soweit eine lebenslange Freiheitsstrafe vollstreckt wird 

und ein Entlassungszeitpunkt noch nicht bestimmt ist,
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2. bei einer Aussetzung der Vollstreckung des Restes ei-
ner Freiheitsstrafe zur Bewährung, soweit wegen des 
von der Entscheidung des Gerichts bis zur Entlassung 
verbleibenden Zeitraums eine Anrechnung nicht mehr 
möglich ist,

3. wenn dies vom Gericht angeordnet wird, weil bei einer 
Aussetzung der Vollstreckung des Restes einer Frei-
heitsstrafe zur Bewährung die Lebensverhältnisse des 
Strafgefangenen oder die Wirkungen, die von der Aus-
setzung für ihn zu erwarten sind, die Vollstreckung bis 
zu einem bestimmten Zeitpunkt erfordern,

4. wenn nach § 456a Abs. 1 StPO von der Vollstreckung 
abgesehen wird oder

5. wenn die Strafgefangenen im Gnadenwege aus der 
Haft entlassen werden.

(7) Eine Anrechnung nach Absatz 5 bei Jugendstrafgefan-
genen ist ausgeschlossen
1. bei einer Aussetzung der Vollstreckung des Restes ei-

ner Jugendstrafe zur Bewährung, soweit wegen des 
von der Entscheidung des Gerichts bis zur Entlas-
sung verbleibenden Zeitraums eine Anrechnung nicht 
mehr möglich ist,

2. wenn dies vom Gericht angeordnet wird, weil bei ei-
ner Aussetzung der Vollstreckung des Restes einer Ju-
gendstrafe zur Bewährung die Lebensverhältnisse der 
Jugendstrafgefangenen oder die Wirkungen, die von 
der Aussetzung für sie zu erwarten sind, die Vollstre-
ckung bis zu einem bestimmten Zeitpunkt erfordern,

3. wenn nach § 2 des Jugendgerichtsgesetzes (JGG) in 
Verbindung mit § 456a Abs. 1 StPO von der Vollstre-
ckung abgesehen wird oder

4. wenn die Jugendstrafgefangenen im Gnadenwege aus 
der Haft entlassen werden.

(8) Soweit eine Anrechnung nach den Absätzen 6 und 7 
ausgeschlossen ist, erhalten die Straf- und Jugendstraf-
gefangenen bei ihrer Entlassung für Arbeit oder sonstige 
Beschäftigung als Ausgleichsentschädigung zusätzlich 
15 vom Hundert des Entgelts nach § 66 Abs. 3 und 4. Der 
Anspruch entsteht erst mit der Entlassung; vor der Ent-
lassung ist der Anspruch nicht verzinslich, nicht abtret-
bar und nicht vererblich. Strafgefangenen, bei denen eine 
Anrechnung nach Absatz 6 Nr. 1 ausgeschlossen ist, wird 
die Ausgleichszahlung bereits nach Verbüßung von je-
weils zehn Jahren der lebenslangen Freiheitsstrafe zum 
Eigengeld (§ 67) gutgeschrieben, soweit sie nicht vor die-
sem Zeitpunkt entlassen werden; § 57 Abs. 4 StGB gilt 
entsprechend. 

(9) Für Straf- und Jugendstrafgefangene, die an einer Maß-
nahme nach § 28 teilnehmen, gelten die Absätze 1 bis 8 
entsprechend.

Sechster Abschnitt 
Besuche, Telefongespräche, Schriftwechsel, 

andere Formen der Telekommunikation und Pakete

§ 33
Grundsatz

Die Gefangenen haben das Recht, mit Personen außer-
halb der Anstalt im Rahmen der Bestimmungen dieses Ge-
setzes zu verkehren. 

§ 34
Besuch

(1) Die Gefangenen dürfen regelmäßig Besuch empfan-
gen. Die Gesamtdauer beträgt im Vollzug der Freiheits-
strafe mindestens zwei, im Vollzug der Untersuchungs-
haft mindestens drei, im Vollzug der Jugendstrafe und der 
Untersuchungshaft an jungen Untersuchungsgefangenen 
mindestens vier Stunden im Monat. 

(2) Kontakte der Gefangenen zu ihren leiblichen Kindern 
und ihren Adoptivkindern unter 14 Jahren werden beson-
ders gefördert. Deren Besuche werden im Umfang von bis 
zu zwei Stunden bei Straf- und Untersuchungsgefangenen 
nicht auf die Regelbesuchszeiten angerechnet. Bei jungen 
Gefangenen erfolgt keine Anrechnung.

(3) Besuche von Angehörigen im Sinne des § 11 Abs. 1 
Nr. 1 StGB werden besonders unterstützt. 

(4) Besuche sollen darüber hinaus zugelassen werden, 
wenn sie 
1. persönlichen, rechtlichen oder geschäftlichen Angele-

genheiten der Gefangenen dienen, die nicht von die-
sen schriftlich erledigt, durch Dritte wahrgenommen 
oder bis zur voraussichtlichen Entlassung aufgescho-
ben werden können, 

2. die Eingliederung der Straf- und Jugendstrafgefange-
nen oder

3. die Erziehung der jungen Gefangenen fördern. 

(5) Der Anstaltsleiter kann mehrstündige, unbeaufsichtigte 
Besuche (Langzeitbesuche) zulassen, wenn dies der Ein-
gliederung der Straf- und Jugendstrafgefangenen dient und 
sie hierfür geeignet sind.

(6) Besuche von Verteidigern sowie von Rechtsanwälten 
und Notaren in einer die Gefangenen betreffenden Rechts-
sache sind zu gestatten. Dies gilt auch für Besuche von 
Beiständen nach § 69 JGG.

§ 35
Untersagung der Besuche

Der Anstaltsleiter kann Besuche untersagen, wenn
1. die Sicherheit oder Ordnung der Anstalt gefährdet 

würde, 
2. bei Personen, die nicht Angehörige der Strafgefange-

nen und jungen Gefangenen im Sinne des § 11 Abs. 1 
Nr. 1 StGB sind, zu befürchten ist, dass sie einen 
schädlichen Einfl uss auf die Strafgefangenen und jun-
gen Gefangenen haben oder die Erreichung des Voll-
zugsziels behindern,

3. bei Personen, die Opfer einer Straftat des Gefangenen 
waren oder im Haftbefehl als Opfer benannt werden, 
zu befürchten ist, dass die Begegnung mit den Ge-
fangenen einen schädlichen Einfl uss auf sie hat, oder 

4. die Personensorgeberechtigten nicht einverstanden 
sind.
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§ 36
Durchführung der Besuche

(1) Aus Gründen der Sicherheit können Besuche davon 
abhängig gemacht werden, dass sich die Besucher mit 
technischen oder sonstigen Hilfsmitteln absuchen oder 
durchsuchen lassen. Eine inhaltliche Überprüfung der von 
Verteidigern oder von Beiständen nach § 69 JGG mitge-
führten Schriftstücke und sonstigen Unterlagen ist nicht zu-
lässig. § 42 Abs. 2 Satz 2 und 3 bleibt unberührt. 

(2) Besuche werden regelmäßig beaufsichtigt. Über Aus-
nahmen entscheidet der Anstaltsleiter. Die Beaufsichtigung 
kann mit technischen Hilfsmitteln durchgeführt werden; die 
betroffenen Personen sind vorher darauf hinzuweisen. Eine 
Aufzeichnung fi ndet nicht statt. 

(3) Besuche von Verteidigern und von Beiständen nach 
§ 69 JGG werden nicht beaufsichtigt.

(4) Besuche dürfen abgebrochen werden, wenn Besucher 
oder Gefangene gegen dieses Gesetz oder gegen auf-
grund dieses Gesetzes getroffene Anordnungen trotz Ab-
mahnung verstoßen oder von den Besuchern ein schäd-
licher Einfl uss auf junge Gefangene ausgeht. Dies gilt 
auch bei einem Verstoß gegen eine Anordnung nach § 119 
Abs. 1 StPO. Die Abmahnung unterbleibt, wenn es uner-
lässlich ist, den Besuch sofort abzubrechen. 

(5) Gegenstände dürfen beim Besuch nicht übergeben 
werden. Dies gilt nicht für die bei dem Besuch der Ver-
teidiger oder der Beistände nach § 69 JGG übergebenen 
Schriftstücke und sonstigen Unterlagen sowie für die bei 
dem Besuch von Rechtsanwälten oder Notaren zur Erle-
digung einer die Gefangenen betreffenden Rechtssache 
übergebenen Schriftstücke und sonstigen Unterlagen. Bei 
dem Besuch von Rechtsanwälten oder Notaren kann die 
Übergabe aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung der 
Anstalt von der Erlaubnis des Anstaltsleiters abhängig ge-
macht werden. § 42 Abs. 2 Satz 2 und 3 bleibt unberührt. 

(6) Der Anstaltsleiter kann im Einzelfall die Nutzung einer 
Trennvorrichtung anordnen, wenn dies zur Verhinderung 
einer Übergabe von Gegenständen erforderlich ist.

§ 37 
Überwachung der Gespräche

(1) Gespräche dürfen überwacht werden, soweit es im 
Einzelfall 
1. aus Gründen der Sicherheit, 
2. bei den Straf- und Jugendstrafgefangenen wegen einer 

Gefährdung der Erreichung des Vollzugsziels,
3. bei jungen Gefangenen aus Gründen der Erziehung 

oder 
4. zur Umsetzung einer Anordnung nach § 119 Abs. 1 

StPO 
erforderlich ist.

(2) Gespräche mit Verteidigern oder mit Beiständen nach 
§ 69 JGG werden nicht überwacht. 

§ 38 
Telefongespräche

(1) Den Gefangenen kann gestattet werden, Telefonge-
spräche zu führen. Die Bestimmungen über den Besuch 
gelten entsprechend. Eine beabsichtigte Überwachung teilt 
die Anstalt den Gefangenen rechtzeitig vor Beginn des Te-
lefongesprächs und den Gesprächspartnern der Gefan-
genen unmittelbar nach Herstellung der Verbindung mit.

(2) Die Kosten der Telefongespräche tragen die Gefan-
genen. Sind sie dazu nicht in der Lage, kann die Anstalt 
die Kosten in begründeten Fällen in angemessenem Um-
fang übernehmen.

§ 39 
Schriftwechsel

(1) Die Gefangenen haben das Recht, Schreiben abzu-
senden und zu empfangen. 

(2) Die Kosten des Schriftwechsels tragen die Gefange-
nen. Sind sie dazu nicht in der Lage, kann die Anstalt die 
Kosten in begründeten Fällen in angemessenem Umfang 
übernehmen.

§ 40 
Untersagung des Schriftwechsels

Der Anstaltsleiter kann den Schriftwechsel mit bestimm-
ten Personen untersagen, wenn
1. die Sicherheit oder Ordnung der Anstalt gefährdet 

würde, 
2. bei Personen, die nicht Angehörige der Strafgefange-

nen und jungen Gefangenen im Sinne des § 11 Abs. 1 
Nr. 1 StGB sind, zu befürchten ist, dass sie einen 
schädlichen Einfl uss auf die Strafgefangenen und jun-
gen Gefangenen haben oder die Erreichung des Voll-
zugsziels behindern,

3. bei Personen, die Opfer der Straftat waren oder im 
Haftbefehl als Opfer benannt werden, zu befürchten 
ist, dass der Schriftwechsel mit den Gefangenen ei-
nen schädlichen Einfl uss auf sie hat, oder

4. die Personensorgeberechtigten nicht einverstanden 
sind.

§ 41 
Sichtkontrolle, Weiterleitung und Aufbewahrung 

von Schreiben

(1) Die Gefangenen haben das Absenden und den Emp-
fang ihrer Schreiben durch die Anstalt vermitteln zu las-
sen, soweit nichts anderes gestattet ist. 

(2) Ein- und ausgehende Schreiben werden auf verbote-
ne Gegenstände kontrolliert und sind unverzüglich wei-
terzuleiten. 

(3) Die Gefangenen haben eingehende Schreiben unver-
schlossen zu verwahren, sofern nichts anderes gestattet 
wird. Sie können sie verschlossen zu ihrer Habe geben. 
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§ 42 
Überwachung des Schriftwechsels

(1) Der Schriftwechsel darf überwacht werden, soweit es 
im Einzelfall 
1. aus Gründen der Sicherheit, 
2. bei den Straf- und Jugendstrafgefangenen wegen einer 

Gefährdung der Erreichung des Vollzugsziels,
3. bei jungen Gefangenen aus Gründen der Erziehung 

oder
4. zur Umsetzung einer Anordnung nach § 119 Abs. 1 

StPO 
erforderlich ist.

(2) Der Schriftwechsel der Gefangenen mit ihren Verteidi-
gern oder Beiständen nach § 69 JGG wird nicht überwacht. 
Liegt dem Vollzug der Freiheits- oder Jugendstrafe eine 
Straftat nach § 129a StGB, auch in Verbindung mit § 129b 
Abs. 1 StGB, zugrunde, gelten § 148 Abs. 2 und § 148a 
StPO entsprechend; dies gilt nicht, wenn die Straf- oder 
Jugendstrafgefangenen sich im offenen Vollzug befi nden 
oder wenn ihnen Lockerungen nach § 46 Abs. 1 gewährt 
worden sind und ein Grund, der den Anstaltsleiter zum Wi-
derruf von Lockerungen ermächtigt, nicht vorliegt. Satz 2 
gilt auch, wenn eine Freiheits- oder Jugendstrafe wegen 
einer Straftat nach § 129a StGB, auch in Verbindung mit 
§ 129b Abs. 1 StGB, erst im Anschluss an den Vollzug der 
Freiheits- oder Jugendstrafe, der eine andere Verurteilung 
zugrunde liegt, zu vollstrecken ist. 

(3) Nicht überwacht werden ferner Schreiben der Gefan-
genen an Volksvertretungen des Bundes und der Länder 
sowie an deren Mitglieder, soweit die Schreiben an die 
Anschriften dieser Volksvertretungen gerichtet sind und 
den Absender zutreffend angeben. Entsprechendes gilt 
für Schreiben an das Europäische Parlament und dessen 
Mitglieder, den Europäischen Gerichtshof für Menschen-
rechte, den Europäischen Ausschuss zur Verhütung von 
Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behand-
lung oder Strafe, den Ausschuss der Vereinten Nationen 
gegen Folter, den zugehörigen Unterausschuss zur Ver-
hütung von Folter und die entsprechenden nationalen Prä-
ventionsmechanismen, die konsularische Vertretung ihres 
Heimatlandes und weitere Einrichtungen, mit denen der 
Schriftverkehr aufgrund völkerrechtlicher Verpfl ichtungen 
der Bundesrepublik Deutschland geschützt ist. Satz 1 gilt 
auch für den Schriftverkehr mit den Bürgerbeauftragten 
der Länder und den Datenschutzbeauftragten des Bun-
des und der Länder. Schreiben der in den Sätzen 1 bis 3 
genannten Stellen, die an die Gefangenen gerichtet sind, 
werden nicht überwacht, sofern die Identität des Absen-
ders zweifelsfrei feststeht. 

§ 43 
Anhalten von Schreiben

(1) Der Anstaltsleiter kann Schreiben anhalten, wenn 
1. die Sicherheit oder Ordnung der Anstalt gefährdet 

würde, 
2. die Weitergabe in Kenntnis ihres Inhalts einen Straf- 

oder Bußgeldtatbestand verwirklichen würde, 
3. sie grob unrichtige oder erheblich entstellende Darstel-

lungen von Anstaltsverhältnissen oder grobe Beleidi-
gungen enthalten, 

4. sie in Geheim- oder Kurzschrift, unlesbar, unverständ-
lich oder ohne zwingenden Grund in einer fremden 
Sprache abgefasst sind,

5. bei Straf- oder Jugendstrafgefangenen die Erreichung 
des Vollzugsziels gefährdet würde, 

6. es die Aufgabe des Vollzugs der Untersuchungshaft 
erfordert oder

7. sie die Eingliederung anderer Straf- und Jugendstraf-
gefangener gefährden können.

(2) Ausgehenden Schreiben, die unrichtige Darstellun-
gen enthalten, kann ein Begleitschreiben beigefügt wer-
den, wenn die Gefangenen auf dem Absenden bestehen. 

(3) Sind Schreiben angehalten worden, wird das den Ge-
fangenen mitgeteilt. Hiervon kann im Vollzug der Unter-
suchungshaft abgesehen werden, wenn und solange es 
dessen Aufgabe erfordert. Soweit angehaltene Schreiben 
nicht beschlagnahmt werden, werden sie an den Absen-
der zurückgegeben oder, sofern dies unmöglich oder aus 
besonderen Gründen nicht angezeigt ist, verwahrt. 

(4) Schreiben, deren Überwachung ausgeschlossen ist, 
dürfen nicht angehalten werden. 

§ 44 
Andere Formen der Telekommunikation

Nach Zulassung anderer Formen der Telekommunikati-
on im Sinne des Telekommunikationsgesetzes durch die 
Aufsichtsbehörde (§ 113 Abs. 1) kann der Anstaltsleiter 
den Gefangenen gestatten, diese Formen auf ihre Kos-
ten zu nutzen. Die Bestimmungen dieses Abschnitts gel-
ten entsprechend.

§ 45 
Pakete

(1) Den Gefangenen kann gestattet werden, Pakete zu 
empfangen. Der Empfang von Paketen mit Nahrungs- und 
Genussmitteln ist untersagt. Die Anstalt kann Anzahl, Ge-
wicht und Größe von Sendungen und einzelnen Gegen-
ständen festsetzen. Über § 55 Abs. 1 Satz 2 hinaus kann 
sie Gegenstände und Verpackungsformen ausschließen, 
die einen unverhältnismäßigen Kontrollaufwand bedingen. 

(2) Die Anstalt kann die Annahme von Paketen, deren Ein-
bringung nicht gestattet ist oder die die Voraussetzungen 
des Absatzes 1 nicht erfüllen, ablehnen oder solche Pa-
kete an den Absender zurücksenden.

(3) Pakete sind in Gegenwart der Gefangenen zu öffnen, 
an die sie adressiert sind. Mit nicht zugelassenen oder 
ausgeschlossenen Gegenständen ist nach § 58 Abs. 3 zu 
verfahren. Sie können auch auf Kosten der Gefangenen 
zurückgesandt werden.

(4) Der Empfang von Paketen kann vorübergehend versagt 
werden, wenn dies wegen der Gefährdung der Sicherheit 
oder Ordnung unerlässlich ist. 

(5) Den Gefangenen kann gestattet werden, Pakete zu ver-
senden. Der Inhalt kann aus Gründen der Sicherheit oder 
Ordnung überprüft werden. 
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(6) Die Kosten des Paketversandes tragen die Gefange-
nen. Sind sie dazu nicht in der Lage, kann die Anstalt die 
Kosten in begründeten Fällen in angemessenem Umfang 
übernehmen.

Siebter Abschnitt 
Lockerungen und sonstige Aufenthalte außerhalb

der Anstalt

§ 46 
Lockerungen zur Erreichung des Vollzugsziels

(1) Aufenthalte außerhalb der Anstalt ohne Aufsicht (Locke-
rungen) können den Straf- und Jugendstrafgefangenen zur 
Erreichung des Vollzugsziels gewährt werden, namentlich 
1. das Verlassen der Anstalt für bis zu 24 Stunden in Be-

gleitung einer von der Anstalt zugelassenen Person 
(Begleitausgang), 

2. das Verlassen der Anstalt für bis zu 24 Stunden ohne 
Begleitung (unbegleiteter Ausgang), 

3. das Verlassen der Anstalt für mehrere Tage (Langzeit-
ausgang),

4. die regelmäßige Beschäftigung außerhalb der Anstalt 
(Freigang) und

5. im Vollzug der Jugendstrafe die Unterbringung in be-
sonderen Erziehungseinrichtungen.

Vor Gewährung von Lockerungen nach Satz 1 Nr. 3 und 5 
wird der Vollstreckungsleiter gehört. 

(2) Die Lockerungen dürfen gewährt werden, wenn verant-
wortet werden kann, zu erproben, dass die Straf- und Ju-
gendstrafgefangenen sich dem Vollzug der Freiheitsstrafe 
nicht entziehen oder die Lockerungen nicht zu Straftaten 
missbrauchen werden. Jugendstrafgefangenen können 
sie versagt werden, wenn sie ihren Mitwirkungspfl ichten 
nicht nachkommen. 

(3) Bei Straf- und Jugendstrafgefangenen, gegen die wäh-
rend des laufenden Freiheitsentzugs eine Strafe wegen 
einer schwerwiegenden Straftat gegen Leib oder Leben 
oder gegen die sexuelle Selbstbestimmung mit Ausnah-
me der §§ 180a und 181a StGB vollzogen wurde oder zu 
vollziehen ist, bedarf die Entscheidung, ob Lockerungen 
gewährt werden können, besonders gründlicher Prüfung. 
Bei der Entscheidung sind auch die Feststellungen im Ur-
teil und die im Ermittlungs- oder Strafverfahren erstatte-
ten Gutachten zu berücksichtigen.

(4) Ein Langzeitausgang nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 soll 
in der Regel erst gewährt werden, wenn die Straf- oder 
Jugendstrafgefangenen sich mindestens sechs Monate 
im Straf- oder Jugendstrafvollzug befunden haben. Zu le-
benslanger Freiheitsstrafe verurteilte Strafgefangene kön-
nen einen Langzeitausgang erst erhalten, wenn sie sich 
einschließlich einer vorhergehenden Untersuchungshaft 
oder einer anderen Freiheitsentziehung in der Regel zehn 
Jahre im Vollzug befunden haben oder wenn sie im offe-
nen Vollzug untergebracht sind. 

(5) Durch Lockerungen wird die Vollstreckung der Frei-
heits- oder Jugendstrafe nicht unterbrochen.

§ 47 
Lockerungen aus sonstigen Gründen

(1) Lockerungen können auch aus wichtigem Anlass ge-
währt werden. Wichtige Anlässe sind insbesondere die 
Teilnahme an gerichtlichen Terminen, die medizinische 
Behandlung der Straf- und Jugendstrafgefangenen sowie 
der Tod oder eine lebensgefährliche Erkrankung naher An-
gehöriger der Straf- und Jugendstrafgefangenen.

(2) § 46 Abs. 2, 3 und 5 gilt entsprechend.

§ 48 
Weisungen für Lockerungen

Für Lockerungen sind die nach den Umständen des Ein-
zelfalls erforderlichen Weisungen zu erteilen. Bei der Aus-
gestaltung der Lockerungen ist nach Möglichkeit auch den 
Belangen des Opfers Rechnung zu tragen.

§ 49 
Ausführung, Außenbeschäftigung, Vorführung, 

Ausantwortung

(1) Den Gefangenen kann das Verlassen der Anstalt un-
ter ständiger und unmittelbarer Aufsicht gestattet werden, 
wenn dies aus besonderen Gründen notwendig ist (Aus-
führung). Die Gefangenen können auch gegen ihren Wil-
len ausgeführt werden. Liegt die Ausführung ausschließ-
lich im Interesse der Gefangenen, können ihnen die Kosten 
auferlegt werden. Hiervon ist bei Straf- und Jugendstraf-
gefangenen abzusehen, soweit dies die Erreichung des 
Vollzugsziels, insbesondere die Eingliederung, behindert. 

(2) Ausführungen zur Befolgung einer gerichtlichen La-
dung sind zu ermöglichen, soweit darin das persönliche 
Erscheinen angeordnet ist. 

(3) Vor der Gewährung einer Ausführung Untersuchungs-
gefangener ist dem Gericht und der Staatsanwaltschaft 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

(4) Straf- und Jugendstrafgefangenen kann gestattet wer-
den, außerhalb der Anstalt einer regelmäßigen Beschäf-
tigung unter ständiger Aufsicht oder unter Aufsicht in 
unregelmäßigen Abständen (Außenbeschäftigung) nach-
zugehen. § 46 Abs. 2 und 3 gilt entsprechend.

(5) Auf Ersuchen eines Gerichts werden Gefangene vor-
geführt, sofern ein Vorführungsbefehl vorliegt. Über Un-
tersuchungsgefangene betreffende Vorführungsersuchen 
in anderen als dem der Inhaftierung zu Grunde liegenden 
Verfahren sind das Gericht und die Staatsanwaltschaft un-
verzüglich zu unterrichten.

(6) Gefangene dürfen befristet dem Gewahrsam eines Ge-
richts, einer Staatsanwaltschaft oder einer Polizei-, Zoll- 
oder Finanzbehörde auf Antrag überlassen werden (Aus-
antwortung). Absatz 3 gilt entsprechend.
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Achter Abschnitt 
Vorbereitung der Eingliederung, Entlassung und

nachgehende Betreuung

§ 50 
Vorbereitung der Eingliederung

(1) Die Maßnahmen zur sozialen und berufl ichen Einglie-
derung sind auf den Zeitpunkt der voraussichtlichen Ent-
lassung in die Freiheit abzustellen. Die Straf- und Jugend-
strafgefangenen sind bei der Ordnung ihrer persönlichen, 
wirtschaftlichen und sozialen Angelegenheiten zu unter-
stützen. Dies umfasst die Vermittlung in nachsorgende 
Maßnahmen. 

(2) Die Anstalt arbeitet frühzeitig mit Personen und Einrich-
tungen außerhalb des Vollzugs zusammen, insbesondere 
um zu erreichen, dass die Straf- und Jugendstrafgefange-
nen nach ihrer Entlassung über eine geeignete Unterbrin-
gung und eine Arbeits- oder Ausbildungsstelle verfügen. 
Bewährungshilfe und Führungsaufsichtstelle beteiligen 
sich frühzeitig an der sozialen und berufl ichen Eingliede-
rung der Straf- und Jugendstrafgefangenen. 

(3) Haben sich die Straf- und Jugendstrafgefangenen min-
destens sechs Monate im Vollzug befunden, kann ihnen 
ein zusammenhängender Langzeitausgang bis zu sechs 
Monaten gewährt werden, wenn dies zur Vorbereitung der 
Eingliederung erforderlich ist. § 46 Abs. 1 Satz 2 sowie 
Abs. 2, 3 und 5 sowie § 48 gelten entsprechend.

(4) In einem Zeitraum von sechs Monaten vor der voraus-
sichtlichen Entlassung sind den Straf- und Jugendstrafge-
fangenen die zur Vorbereitung der Eingliederung erforder-
lichen Lockerungen zu gewähren, sofern nicht mit hoher 
Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie sich dem Voll-
zug der Freiheits- oder Jugendstrafe entziehen oder die 
Lockerungen zu Straftaten missbrauchen werden.

§ 51 
Entlassung der Straf- und Jugendstrafgefangenen

(1) Die Straf- und Jugendstrafgefangenen sollen am letz-
ten Tag ihrer Strafzeit möglichst frühzeitig, jedenfalls noch 
am Vormittag, entlassen werden. 

(2) Fällt das Strafende auf einen Sonnabend oder Sonn-
tag, einen gesetzlichen Feiertag, den ersten Werktag nach 
Ostern oder Pfi ngsten oder in die Zeit vom 22. Dezember 
bis zum 6. Januar, so können die Straf- und Jugendstraf-
gefangenen an dem diesem Tag oder Zeitraum vorherge-
henden Werktag entlassen werden, wenn dies gemessen 
an der Dauer der Strafzeit vertretbar ist und Gründe der 
Fürsorge nicht entgegenstehen. 

(3) Der Entlassungszeitpunkt kann bis zu zwei Tage vorver-
legt werden, wenn die Straf- und Jugendstrafgefangenen 
zu ihrer Eingliederung hierauf dringend angewiesen sind. 

(4) Bedürftigen Straf- und Jugendstrafgefangenen kann 
eine Entlassungsbeihilfe in Form eines Reisekostenzu-
schusses, angemessener Kleidung oder einer sonstigen 
notwendigen Unterstützung gewährt werden. 

§ 52 
Nachgehende Betreuung

Mit Zustimmung des Anstaltsleiters können Bedienstete 
an der nachgehenden Betreuung entlassener Straf- und 
Jugendstrafgefangener mit deren Einverständnis mitwir-
ken, wenn ansonsten die Eingliederung gefährdet wäre. 
Die nachgehende Betreuung kann auch außerhalb der An-
stalt erfolgen. In der Regel ist sie auf die ersten sechs Mo-
nate nach der Entlassung begrenzt.

§ 53
Verbleib oder Aufnahme auf freiwilliger Grundlage

(1) Sofern es die Belegungssituation zulässt, können die 
Straf- und Jugendstrafgefangenen auf Antrag ausnahms-
weise vorübergehend in der Anstalt verbleiben oder wie-
der aufgenommen werden, wenn die Eingliederung gefähr-
det und ein Aufenthalt in der Anstalt aus diesem Grunde 
gerechtfertigt ist. 

(2) Die Jugendstrafgefangenen können ausnahmswei-
se nach ihrer Entlassung im Vollzug begonnene Ausbil-
dungs- oder Behandlungsmaßnahmen fortführen, so-
weit diese nicht anderweitig durchgeführt werden können. 
Hierzu können sie vorübergehend in der Anstalt unterge-
bracht werden. 

(3) Die Unterbringung erfolgt auf vertraglicher Basis. Ge-
gen die in der Anstalt untergebrachten Entlassenen dürfen 
Maßnahmen des Vollzugs nicht mit unmittelbarem Zwang 
durchgesetzt werden. 

(4) Bei Störung des Anstaltsbetriebs durch die Entlasse-
nen oder aus vollzugsorganisatorischen Gründen kön-
nen die Unterbringung und die Maßnahme jederzeit be-
endet werden.

§ 54
Entlassung der Untersuchungsgefangenen

(1) Auf Anordnung des Gerichts oder der Staatsanwalt-
schaft entlässt die Anstalt die Untersuchungsgefangenen 
unverzüglich aus der Haft, es sei denn, es ist in anderer 
Sache eine richterlich angeordnete Freiheitsentziehung 
zu vollziehen. 

(2) Aus Gründen der Fürsorge kann den Untersuchungsge-
fangenen der freiwillige Verbleib in der Anstalt bis zum Vor-
mittag des zweiten auf den Eingang der Entlassungsanord-
nung folgenden Werktags gestattet werden. Der freiwillige 
Verbleib setzt das schriftliche Einverständnis der Untersu-
chungsgefangenen voraus, dass die bisher bestehenden 
Beschränkungen aufrechterhalten bleiben.

(3) § 51 Abs. 4 gilt entsprechend. 
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Neunter Abschnitt 
Grundversorgung und Freizeit

§ 55 
Einbringen von Gegenständen

(1) Gegenstände dürfen durch oder für die Gefangenen 
nur mit Zustimmung der Anstalt eingebracht werden. Die 
Anstalt kann die Zustimmung verweigern, wenn die Ge-
genstände geeignet sind, die Sicherheit oder Ordnung der 
Anstalt oder die Erreichung des Vollzugsziels zu gefähr-
den oder ihre Aufbewahrung nach Art oder Umfang offen-
sichtlich nicht möglich ist.

(2) Das Einbringen von Nahrungs- und Genussmitteln ist 
nicht gestattet. Der Anstaltsleiter kann eine abweichende 
Regelung treffen.

§ 56
Gewahrsam an Gegenständen

(1) Die Gefangenen dürfen Gegenstände nur mit Zustim-
mung der Anstalt in Gewahrsam haben, annehmen oder 
abgeben. 

(2) Ohne Zustimmung dürfen sie Gegenstände von ge-
ringem Wert an andere Gefangene weitergeben und von 
anderen Gefangenen annehmen; die Abgabe und Annah-
me dieser Gegenstände und der Gewahrsam daran kön-
nen von der Zustimmung der Anstalt abhängig gemacht 
werden.

§ 57 
Ausstattung des Haftraums

Die Gefangenen dürfen ihren Haftraum in angemesse-
nem Umfang mit eigenen Gegenständen ausstatten oder 
diese dort aufbewahren. Gegenstände dürfen nicht in 
den Haftraum eingebracht werden oder werden aus dem 
Haftraum entfernt, wenn
1. sie geeignet sind, die Sicherheit oder Ordnung der An-

stalt, insbesondere die Übersichtlichkeit des Haftrau-
mes zu gefährden oder 

2. sie geeignet sind, bei den Straf- und Jugendstrafgefan-
genen die Erreichung des Vollzugsziels zu gefährden. 

§ 58 
Aufbewahrung und Vernichtung von Gegenständen

(1) Gegenstände, die die Gefangenen nicht im Haftraum 
aufbewahren dürfen oder wollen, werden von der Anstalt 
aufbewahrt, soweit dies nach Art und Umfang möglich ist. 

(2) Den Gefangenen wird Gelegenheit gegeben, ihre Ge-
genstände, die sie während des Vollzugs und für ihre Ent-
lassung nicht benötigen, auf ihre Kosten zu versenden. 
§ 45 Abs. 6 gilt entsprechend. Geld wird ihnen als Eigen-
geld gutgeschrieben.

(3) Werden Gegenstände, deren Aufbewahrung nach Art 
oder Umfang nicht möglich ist, von den Gefangenen trotz 
Aufforderung nicht aus der Anstalt verbracht, so darf die 

Anstalt diese Gegenstände auf Kosten der Gefangenen 
außerhalb der Anstalt verwahren, verwerten oder vernich-
ten. Für die Voraussetzungen und das Verfahren der Ver-
wertung und Vernichtung gilt § 29 des Polizeiaufgabenge-
setzes entsprechend.

(4) Aufzeichnungen und andere Gegenstände, die Kennt-
nisse über Sicherungsvorkehrungen der Anstalt vermitteln 
oder Schlussfolgerungen auf diese zulassen, dürfen ver-
nichtet oder unbrauchbar gemacht werden.

§ 59
Religiöse Schriften und Gegenstände

Die Gefangenen dürfen grundlegende religiöse Schriften 
sowie in angemessenem Umfang Gegenstände des religi-
ösen Gebrauchs besitzen. Diese dürfen Gefangenen nur 
bei grobem Missbrauch entzogen werden.

§ 60
Zeitungen und Zeitschriften 

(1) Die Gefangenen dürfen auf eigene Kosten Zeitungen 
und Zeitschriften in angemessenem Umfang durch Vermitt-
lung der Anstalt beziehen. Ausgeschlossen sind lediglich 
Zeitungen und Zeitschriften, deren Verbreitung mit Strafe 
oder Geldbuße bedroht ist. 

(2) Den Straf- und Jugendstrafgefangenen können einzelne 
Ausgaben vorenthalten oder entzogen werden, wenn deren 
Inhalte die Erreichung des Vollzugsziels oder die Sicher-
heit oder Ordnung der Anstalt erheblich gefährden würden.

(3) Den Untersuchungsgefangenen können Zeitungen oder 
Zeitschriften vorenthalten werden, wenn dies zur Umset-
zung einer Anordnung nach § 119 Abs. 1 StPO erforder-
lich ist. Für einzelne Ausgaben gilt dies auch dann, wenn 
deren Inhalte die Sicherheit oder Ordnung der Anstalt er-
heblich gefährden würden.

§ 61 
Rundfunk, Informations- und Unterhaltungselektronik

(1) Der Zugang zum Rundfunk ist zu ermöglichen.

(2) Eigene Hörfunk- und Fernsehgeräte werden zugelas-
sen, wenn nicht Gründe des § 57 Satz 2 oder bei jungen 
Gefangenen erzieherische Gründe entgegenstehen. An-
dere Geräte der Informations- und Unterhaltungselektro-
nik können unter diesen Voraussetzungen zugelassen 
werden. Die Gefangenen können auf Mietgeräte oder auf 
ein Haftraummediensystem verwiesen werden. § 44 bleibt 
unberührt.

(3) Der Rundfunkempfang kann vorübergehend ausgesetzt 
oder einzelnen Gefangenen untersagt werden, wenn dies 
zur Aufrechterhaltung der Sicherheit oder Ordnung der 
Anstalt, bei einzelnen Untersuchungsgefangenen auch 
zur Umsetzung einer Anordnung nach § 119 Abs. 1 StPO 
unerlässlich ist.
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§ 62 
Kleidung

(1) Die Straf- und Jugendstrafgefangenen tragen Anstalts-
kleidung. Der Anstaltsleiter kann eine abweichende Rege-
lung treffen.

(2) Die Untersuchungsgefangenen dürfen eigene Klei-
dung tragen. Dieses Recht kann eingeschränkt oder aus-
geschlossen werden, soweit es zur Umsetzung einer An-
ordnung nach § 119 Abs. 1 StPO oder zur Gewährleistung 
der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt erforderlich ist.

(3) Für Reinigung und Instandsetzung eigener Kleidung 
haben die Gefangenen auf ihre Kosten zu sorgen. Der An-
staltsleiter kann anordnen, dass Reinigung und Instand-
haltung nur durch Vermittlung der Anstalt erfolgen dürfen.

§ 63 
Verpfl egung und Einkauf

(1) Zusammensetzung und Nährwert der Anstaltsverpfl e-
gung entsprechen den Anforderungen an eine gesunde 
Ernährung und werden ärztlich überwacht. Auf ärztliche 
Anordnung wird besondere Verpfl egung gewährt. Den Ge-
fangenen ist zu ermöglichen, Speisevorschriften ihrer Re-
ligionsgemeinschaft zu befolgen.

(2) Den Gefangenen wird ermöglicht einzukaufen. Die 
Anstalt wirkt auf ein Angebot hin, das auf Wünsche und 
Bedürfnisse der Gefangenen Rücksicht nimmt. Das Ver-
fahren des Einkaufs regelt der Anstaltsleiter. Straf- und 
Jugendstrafgefangene können Nahrungs-, Genuss- und 
Körperpfl egemittel nur vom Haus- und Taschengeld, an-
dere Gegenstände in angemessenen Umfang auch vom 
Eigengeld einkaufen. 

§ 64 
Annehmlichkeiten im Vollzug der Untersuchungshaft

Die Untersuchungsgefangenen dürfen sich auf ihre Kosten 
von den § 57 sowie §§ 59 bis 63 nicht umfasste Annehm-
lichkeiten verschaffen, soweit und solange weder eine An-
ordnung nach § 119 Abs. 1 StPO entgegensteht noch die 
Sicherheit oder Ordnung der Anstalt gefährdet wird.

§ 65 
Freizeit

(1) Zur Ausgestaltung der Freizeit hat die Anstalt insbe-
sondere Angebote zur sportlichen und kulturellen Betäti-
gung und Bildungsangebote vorzuhalten. Die Anstalt stellt 
eine angemessen ausgestattete Bücherei zur Verfügung.

(2) Dem Sport kommt bei der Gestaltung des Vollzugs der 
Jugendstrafe und der Untersuchungshaft an jungen Un-
tersuchungsgefangenen besondere Bedeutung zu. Für die 
jungen Gefangenen sind ausreichende und geeignete An-
gebote vorzuhalten, um ihnen eine sportliche Betätigung 
von mindestens zwei Stunden wöchentlich zu ermöglichen. 

(3) Im Vollzug der Jugendstrafe dient der Sport auch der 
Erreichung des Vollzugsziels und kann zur Diagnostik und 
gezielten Behandlung eingesetzt werden. 

(4) Die Gefangenen sind zur Teilnahme und Mitwirkung 
an Angeboten der Freizeitgestaltung zu motivieren und 
anzuleiten.

Zehnter Abschnitt 
Vergütung, Gelder der Gefangenen und Kosten

§ 66
Vergütung

(1) Gefangene, die eine angebotene Arbeit, arbeitsthera-
peutische Maßnahmen oder Arbeitstraining ausüben, er-
halten Arbeitsentgelt. Gefangene, die während der Ar-
beitszeit ganz oder teilweise an einer schulischen oder 
berufl ichen Bildungsmaßnahme teilnehmen, erhalten hier-
für eine Ausbildungsbeihilfe, soweit kein Anspruch auf an-
dere Leistungen besteht, die freien Personen aus solchem 
Anlass zustehen. 

(2) Nehmen beschäftigte Gefangene während der Arbeits-
zeit an im Vollzugsplan festgelegten Maßnahmen nach § 15 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 bis 10 und Satz 2 teil, erhalten sie für 
deren Dauer ihr Arbeitsentgelt oder die Ausbildungsbeihilfe 
(Vergütung) nach Absatz 1 weiter, soweit diese Maßnah-
men für die Strafgefangenen nach § 15 Abs. 2 als zwin-
gend erforderlich, für die Jugendstrafgefangenen nach 
§ 15 Abs. 3 als erforderlich erachtet wurden oder Teil des 
Behandlungsprogramms der sozialtherapeutischen Ab-
teilung sind.

(3) Der Bemessung der Vergütung nach Absatz 1 ist der 
250. Teil (Tagessatz) von 9 vom Hundert der Bezugsgröße 
nach § 18 des Vierten Buchs Sozialgesetzbuch (SGB IV) 
zugrunde zu legen (Eckvergütung).

(4) Die Vergütung kann je nach Art der Maßnahme und der 
Leistung der Gefangenen gestuft werden; dabei dürfen 60 
vom Hundert der Eckvergütung nicht unterschritten wer-
den. Das für Justiz zuständige Ministerium wird ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung entsprechende Vergütungs-
stufen festzusetzen.

(5) Die Höhe der Vergütung wird den Gefangenen schrift-
lich bekannt gegeben. 

(6) Soweit Beiträge zur Arbeitslosenversicherung zu ent-
richten sind, kann von der Vergütung der Betrag einbehal-
ten werden, der dem Anteil der Gefangenen am Beitrag 
entsprechen würde, wenn sie die Vergütung als Arbeit-
nehmer erhielten.

§ 67 
Eigengeld

(1) Das Eigengeld besteht aus den Beträgen, die die Ge-
fangenen bei der Aufnahme in die Anstalt mitbringen und 
die sie während der Haftzeit erhalten, und der Vergütung, 
soweit diese nicht bei Straf- und Jugendstrafgefangenen 
als Hausgeld und bei Strafgefangenen als Haftkostenbei-
trag in Anspruch genommen wird.

(2) Die Gefangenen können über das Eigengeld verfügen. 
§ 63 Abs. 2 sowie §§ 70 und 71 bleiben unberührt.
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§ 68 
Taschengeld

(1) Straf- und Jugendstrafgefangenen wird auf Antrag Ta-
schengeld gewährt, soweit ihnen aus Hausgeld (§ 70) und 
Eigengeld (§ 67) monatlich ein Betrag bis zur Höhe des Ta-
schengelds voraussichtlich nicht zur Verfügung steht und 
sie auch im Übrigen bedürftig sind.

(2) Straf- und Jugendstrafgefangene gelten als nicht be-
dürftig, wenn ihnen ein Betrag nach Absatz 1 Satz 2 des-
halb nicht zur Verfügung steht, weil sie eine ihnen zuge-
wiesene Arbeit nicht angenommen oder eine ausgeübte 
Arbeit verschuldet verloren haben. 

(3) Bedürftigen Untersuchungsgefangenen wird auf An-
trag Taschengeld gewährt. Bedürftig sind sie, soweit ih-
nen im laufenden Monat ein Betrag bis zur Höhe des Ta-
schengelds voraussichtlich nicht aus eigenen Mitteln zur 
Verfügung steht.

(4) Das Taschengeld beträgt 14 vom Hundert der Eckver-
gütung (§ 66 Abs. 3). Es wird zu Beginn des Monats im 
Voraus gewährt. Gehen den Gefangenen im Laufe des 
Monats Gelder zu, wird zum Ausgleich ein Betrag bis zur 
Höhe des gewährten Taschengelds einbehalten. 

(5) Die Gefangenen dürfen über das Taschengeld im Rah-
men der Bestimmungen dieses Gesetzes verfügen. Im Voll-
zug der Freiheits- und Jugendstrafe wird es dem Hausgeld-
konto gutgeschrieben.

§ 69 
Konten, Bargeld

(1) Für die Straf- und Jugendstrafgefangenen werden 
Hausgeld- und Eigengeldkonten, für die Untersuchungs-
gefangenen nur Eigengeldkonten in der Anstalt geführt.

(2) Der Besitz von Bargeld in der Anstalt ist den Gefan-
genen nicht gestattet. Über Ausnahmen entscheidet der 
Anstaltsleiter.

(3) Geld in Fremdwährung wird zur Habe genommen.

§ 70 
Hausgeld

(1) Das Hausgeld wird aus vier Siebteln der in diesem Ge-
setz geregelten Vergütung gebildet.

(2) Für Straf- und Jugendstrafgefangene, die aus einem 
freien Beschäftigungsverhältnis, aus einer Selbstbeschäf-
tigung oder anderweitig regelmäßige Einkünfte haben, 
wird daraus ein angemessenes monatliches Hausgeld 
festgesetzt.

(3) Für Straf- und Jugendstrafgefangene, die über Eigen-
geld (§ 67) verfügen und keine hinreichende Vergütung 
nach diesem Gesetz erhalten, gilt Absatz 2 entsprechend.

(4) Die Straf- und Jugendstrafgefangenen dürfen über 
das Hausgeld im Rahmen der Bestimmungen dieses Ge-

setzes verfügen. Der Anspruch auf Auszahlung ist nicht 
übertragbar.

§ 71 
Zweckgebundene Einzahlungen

Für Maßnahmen der Eingliederung, insbesondere für Kos-
ten der Gesundheitsfürsorge und der Aus- und Fortbildung, 
für Maßnahmen der Pfl ege sozialer Beziehungen, insbe-
sondere Telefonkosten und Fahrtkosten anlässlich von Lo-
ckerungen, kann zweckgebunden Geld eingezahlt werden. 
Das Geld darf nur für diese Zwecke verwendet werden. Der 
Anspruch auf Auszahlung ist nicht übertragbar.

§ 72 
Haftkostenbeitrag, Kostenbeteiligung

(1) Die Anstalt erhebt von den Strafgefangenen, die sich in 
einem freien Beschäftigungsverhältnis befi nden oder über 
anderweitige regelmäßige Einkünfte verfügen, für diese 
Zeit einen Haftkostenbeitrag. Vergütungen nach diesem 
Gesetz bleiben unberücksichtigt. Den Strafgefangenen 
muss täglich ein Tagessatz nach § 66 Abs. 3 verbleiben. 
Von der Geltendmachung des Anspruchs ist abzusehen, 
soweit die Wiedereingliederung der Strafgefangenen hier-
durch gefährdet würde. 

(2) Der Haftkostenbeitrag wird in Höhe des Betrags er-
hoben, der nach § 17 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 SGB IV durch-
schnittlich zur Bewertung der Sachbezüge festgesetzt ist. 
Bei Selbstverpfl egung entfallen die für die Verpfl egung vor-
gesehenen Beträge. Für den Wert der Unterkunft ist die 
festgesetzte Belegungsfähigkeit maßgebend. 

(3) Die Gefangenen können an den Betriebskosten der in 
ihrem Gewahrsam befi ndlichen Geräte beteiligt werden. 

Elfter Abschnitt 
Gesundheitsfürsorge

§ 73 
Art und Umfang der medizinischen Leistungen, 

Kostenbeteiligung

(1) Die Gefangenen haben einen Anspruch auf notwendi-
ge, ausreichende und zweckmäßige medizinische Leistun-
gen unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlich-
keit und unter Berücksichtigung des allgemeinen Standards 
der gesetzlichen Krankenversicherung. Der Anspruch um-
fasst auch Vorsorgeleistungen, ferner die Versorgung mit 
Hilfsmitteln, soweit diese mit Rücksicht auf die Dauer des 
Freiheitsentzugs nicht ungerechtfertigt ist und die Hilfsmit-
tel nicht als allgemeine Gebrauchsgegenstände des tägli-
chen Lebens anzusehen sind. 

(2) An den Kosten nach Absatz 1 können die Gefangenen 
in angemessenem Umfang beteiligt werden, höchstens je-
doch bis zum Umfang der Beteiligung vergleichbarer ge-
setzlich Versicherter. Für Leistungen, die über Absatz 1 
hinausgehen, können den Gefangenen die gesamten Kos-
ten auferlegt werden.



 Nr. 2 - Tag der Ausgabe: Erfurt, den 6. März 2014     31

(3) Erhalten die Gefangenen Leistungen nach Absatz 1 in-
folge einer mutwilligen Selbstverletzung, sind sie in ange-
messenem Umfang an den Kosten zu beteiligen. Bei den 
Straf- und Jugendstrafgefangenen unterbleibt die Kosten-
beteiligung, wenn hierdurch die Erreichung des Vollzugs-
ziels, insbesondere die Eingliederung, gefährdet würde.

(4) Den Untersuchungsgefangenen soll der Anstaltsleiter 
nach Anhörung des ärztlichen Dienstes der Anstalt auf ih-
ren Antrag hin gestatten, auf ihre Kosten externen ärztli-
chen Rat einzuholen. Die Erlaubnis kann versagt werden, 
wenn die Untersuchungsgefangenen die gewählte ärztli-
che Vertrauensperson und den ärztlichen Dienst der An-
stalt nicht wechselseitig von der Schweigepfl icht entbin-
den oder wenn es zur Umsetzung einer Anordnung nach 
§ 119 Abs. 1 StPO oder zur Aufrechterhaltung der Sicher-
heit oder Ordnung der Anstalt erforderlich ist. Die Konsul-
tation soll grundsätzlich in der Anstalt stattfi nden.

§ 74 
Durchführung der medizinischen Leistungen, 

Forderungsübergang

(1) Medizinische Diagnose, Behandlung und Versorgung 
kranker und hilfsbedürftiger Gefangener erfolgen in der 
Anstalt, erforderlichenfalls in einer hierfür besser geeigne-
ten Anstalt oder einem Vollzugskrankenhaus, ausnahms-
weise auch außerhalb des Vollzugs. Erfolgt eine stationä-
re Behandlung junger Gefangener außerhalb der Anstalt, 
sind die Personensorgeberechtigten und das Jugendamt, 
im Vollzug der Jugendstrafe auch der Vollstreckungsleiter 
zu unterrichten. Im Vollzug der Untersuchungshaft ist dem 
Gericht und der Staatsanwaltschaft im Fall einer Behand-
lung außerhalb der Anstalt nach Möglichkeit Gelegenheit 
zur Stellungnahme zu geben.

(2) Wird die Strafvollstreckung während einer Behandlung 
von Straf- oder Jugendstrafgefangenen unterbrochen oder 
beendet oder werden Untersuchungsgefangene während 
einer Behandlung aus der Haft entlassen, so hat das Land 
nur diejenigen Kosten zu tragen, die bis zur Unterbrechung 
oder Beendigung der Strafvollstreckung oder bis zur Ent-
lassung angefallen sind.

(3) Gesetzliche Schadensersatzansprüche, die Gefan-
genen infolge einer Körperverletzung gegen Dritte zuste-
hen, gehen insoweit auf das Land über, als den Gefange-
nen Leistungen nach § 73 Abs. 1 zu gewähren sind. Von 
der Geltendmachung der Ansprüche ist im Interesse Straf- 
oder Jugendstrafgefangener abzusehen, wenn hierdurch 
die Erreichung des Vollzugsziels, insbesondere die Ein-
gliederung, gefährdet würde.

§ 75
Ärztliche Behandlung zur sozialen Eingliederung

Mit Zustimmung der Straf- oder Jugendstrafgefangenen 
soll die Anstalt ärztliche Behandlungen, insbesondere 
Operationen oder prothetische Maßnahmen durchführen 
lassen, die ihre soziale Eingliederung fördern. Die Kosten 
tragen die Straf- oder Jugendstrafgefangenen. Sind sie 
dazu nicht in der Lage, kann die Anstalt die Kosten in be-
gründeten Fällen in angemessenem Umfang übernehmen.

§ 76 
Gesundheitsschutz und Hygiene

(1) Die Anstalt unterstützt die Gefangenen bei der Wie-
derherstellung und Erhaltung ihrer körperlichen, geistigen 
und seelischen Gesundheit. Sie fördert das Bewusstsein 
für gesunde Ernährung und Lebensführung. Die Gefange-
nen haben die notwendigen Anordnungen zum Gesund-
heitsschutz und zur Hygiene zu befolgen. 

(2) Den Gefangenen wird ermöglicht, sich täglich mindes-
tens eine Stunde im Freien aufzuhalten.

§ 77 
Krankenbehandlung während Lockerungen

(1) Die Straf- und Jugendstrafgefangenen haben während 
Lockerungen einen Anspruch auf medizinische Leistun-
gen gegen das Land nur in der für sie zuständigen Anstalt.

(2) Der Anspruch auf Leistungen ruht, solange die Straf- 
und Jugendstrafgefangenen aufgrund eines freien Be-
schäftigungsverhältnisses krankenversichert sind. 

§ 78 
Zwangsmaßnahmen auf dem Gebiet 

der Gesundheitsfürsorge

(1) Medizinische Untersuchung und Behandlung sowie Er-
nährung sind zwangsweise gegen den natürlichen Willen 
Gefangener nur zulässig bei
1. Lebensgefahr,
2. erheblicher Gefahr einer schwerwiegenden Schädi-

gung der Gesundheit der Gefangenen oder
3. erheblicher Gefahr einer schwerwiegenden Schädi-

gung der Gesundheit anderer Personen.

(2) Zwangsmaßnahmen nach Absatz 1 dürfen nur ange-
ordnet werden, wenn
1. erfolglos versucht worden ist, die auf Vertrauen ge-

gründete Zustimmung der Gefangenen zu der Unter-
suchung, Behandlung oder Ernährung zu erwirken,

2. deren Anordnung den Gefangenen angekündigt wur-
de und sie über Art, Umfang und Dauer der Maßnah-
men durch einen Arzt aufgeklärt wurden,

3. sie zur Abwendung der Lebens- oder Gesundheits-
gefahr geeignet, erforderlich, für die Betroffenen nicht 
mit unverhältnismäßigen Belastungen und Folgen ver-
bunden sind und mildere Mittel keinen Erfolg verspre-
chen und

4. der zu erwartende Nutzen den möglichen Schaden der 
Nichtbehandlung deutlich überwiegt.

(3) Zur Durchführung von Zwangsmaßnahmen in den Fäl-
len des Absatzes 1 Nr. 1 und 2 ist die Anstalt nicht be-
rechtigt, solange von einer freien Willensbestimmung der 
Gefangenen ausgegangen werden kann. Liegen Anhalts-
punkte vor, dass Gefangene zur Einsicht in die Notwendig-
keit von medizinischen Behandlungsmaßnahmen oder zum 
Handeln gemäß solcher Einsicht krankheitsbedingt nicht 
fähig sind, hat die Leitung der Anstalt bei dem zuständi-
gen Gericht unverzüglich die Bestellung einer Betreuung 
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von Amts wegen anzuregen. Die Entscheidung des Ge-
richts ist abzuwarten.

(4) Zwangsmaßnahmen nach Absatz 1 werden durch ei-
nen Arzt angeordnet, geleitet und überwacht. Die Anord-
nung bedarf der Zustimmung der Leitung der Anstalt. Die 
Gründe für die Anordnung der Maßnahmen nach Absatz 1, 
das Vorliegen der Voraussetzungen nach Absatz 2 sowie 
die ergriffenen Maßnahmen, einschließlich ihres Zwang-
scharakters, der Durchsetzungsweise und der Wirkungs-
überwachung sowie der Untersuchungs- und Behandlungs-
verlauf sind zu dokumentieren.

(5) Anordnungen nach Absatz 4 sind den Gefangenen 
unverzüglich bekannt zu geben. Sie sind darüber zu be-
lehren, dass sie gegen die Anordnung Antrag auf gericht-
liche Entscheidung stellen und bei Gericht um einstweili-
gen Rechtsschutz ersuchen können. Mit dem Vollzug einer 
Anordnung ist zuzuwarten, bis die Gefangenen Gelegen-
heit hatten, eine gerichtliche Entscheidung herbeizuführen.

(6) Von den Anforderungen nach Absatz 2 Nr. 1 und 2, Ab-
satz 3 Satz 3 und Absatz 5 Satz 3 kann abgesehen wer-
den, wenn Gefahr im Verzug besteht.

(7) Zur Gewährleistung des Gesundheitsschutzes und der 
Hygiene ist die zwangsweise körperliche Untersuchung der 
Gefangenen zulässig, wenn sie nicht mit einem körperli-
chen Eingriff verbunden ist.

§ 79 
Benachrichtigungspfl icht

Erkranken Gefangene schwer oder versterben sie, werden 
Angehörige und Personensorgeberechtigte benachrich-
tigt. Dem Wunsch der Gefangenen, auch andere Perso-
nen zu benachrichtigen, soll nach Möglichkeit entspro-
chen werden.

Zwölfter Abschnitt 
Religionsausübung

§ 80 
Seelsorge

Den Gefangenen darf religiöse Betreuung durch einen 
Seelsorger ihrer Religionsgemeinschaft nicht versagt wer-
den. Auf Wunsch ist ihnen zu helfen, mit einem Seelsor-
ger in Verbindung zu treten. 

§ 81 
Religiöse Veranstaltungen

(1) Die Gefangenen haben das Recht, am Gottesdienst 
und an anderen religiösen Veranstaltungen ihres Bekennt-
nisses teilzunehmen.

(2) Die Zulassung zu den Gottesdiensten oder zu religi-
ösen Veranstaltungen einer anderen Religionsgemein-
schaft bedarf der Zustimmung des Seelsorgers der Reli-
gionsgemeinschaft. 

(3) Gefangene können von der Teilnahme am Gottesdienst 
oder anderen religiösen Veranstaltungen ausgeschlossen 

werden, wenn dies aus überwiegenden Gründen der Si-
cherheit oder Ordnung, bei Untersuchungsgefangenen 
auch zur Umsetzung einer Anordnung nach § 119 Abs. 1 
StPO geboten ist; der Seelsorger soll vorher gehört werden.

§ 82 
Weltanschauungsgemeinschaften

Für Angehörige weltanschaulicher Bekenntnisse gelten die 
§§ 59, 80 und 81 entsprechend.

Dreizehnter Abschnitt 
Sicherheit und Ordnung

§ 83 
Grundsatz

(1) Sicherheit und Ordnung der Anstalt bilden die Grund-
lage des Anstaltslebens, das im Vollzug der Freiheits- und 
der Jugendstrafe auf die Erreichung des Vollzugsziels aus-
gerichtet ist, und tragen dazu bei, dass in der Anstalt ein 
gewaltfreies Klima herrscht. 

(2) Die Pfl ichten und Beschränkungen, die den Gefange-
nen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit oder Ordnung 
der Anstalt auferlegt werden, sind so zu wählen, dass sie 
in einem angemessenen Verhältnis zu ihrem Zweck ste-
hen und die Gefangenen nicht mehr und nicht länger als 
notwendig beeinträchtigen. 

§ 84 
Allgemeine Verhaltenspfl ichten

(1) Die Gefangenen sind für das geordnete Zusammen-
leben in der Anstalt mitverantwortlich und müssen mit ih-
rem Verhalten dazu beitragen. Auf eine einvernehmliche 
Streitbeilegung ist hinzuwirken.

(2) Die Gefangenen haben die Anordnungen der Bediens-
teten zu befolgen, auch wenn sie sich durch diese be-
schwert fühlen. 

(3) Die Gefangenen haben ihren Haftraum und die ihnen 
von der Anstalt überlassenen Sachen in Ordnung zu hal-
ten und schonend zu behandeln. 

(4) Die Gefangenen haben Umstände, die eine Gefahr für 
das Leben oder eine erhebliche Gefahr für die Gesundheit 
einer Person bedeuten, unverzüglich zu melden.

§ 85 
Absuchung, Durchsuchung

(1) Die Gefangenen, ihre Sachen und die Hafträume dürfen 
mit technischen Mitteln oder sonstigen Hilfsmitteln abge-
sucht und durchsucht werden. Die Durchsuchung männli-
cher Gefangener darf nur von Männern, die Durchsuchung 
weiblicher Gefangener nur von Frauen vorgenommen wer-
den. Das Schamgefühl ist zu schonen.

(2) Nur bei Gefahr im Verzug oder auf Anordnung des 
Anstaltsleiters im Einzelfall ist es zulässig, eine mit einer 
Entkleidung verbundene körperliche Durchsuchung vor-
zunehmen. Sie darf bei männlichen Gefangenen nur in 
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Gegenwart von Männern, bei weiblichen Gefangenen nur 
in Gegenwart von Frauen erfolgen. Sie ist in einem ge-
schlossenen Raum durchzuführen. Andere Gefangene 
dürfen nicht anwesend sein.

(3) Der Anstaltsleiter kann allgemein anordnen, dass die 
Gefangenen in der Regel bei der Aufnahme, vor und nach 
Kontakten mit Besuchern sowie vor und nach jeder Abwe-
senheit von der Anstalt nach Absatz 2 zu durchsuchen sind. 

§ 86 
Sichere Unterbringung

Gefangene können in eine Anstalt verlegt werden, die zu 
ihrer sicheren Unterbringung besser geeignet ist, wenn 
in erhöhtem Maße die Gefahr der Entweichung oder Be-
freiung gegeben ist oder sonst ihr Verhalten oder ihr Zu-
stand eine Gefahr für die Sicherheit der Anstalt darstellt. 
§ 23 Abs. 4 und 5 und § 113 Abs. 2 gelten entsprechend.

§ 87 
Maßnahmen zur Feststellung von Suchtmittelgebrauch

(1) Zur Aufrechterhaltung der Sicherheit oder Ordnung der 
Anstalt kann der Anstaltsleiter allgemein oder im Einzelfall 
Maßnahmen anordnen, die geeignet sind, den Gebrauch 
von Suchtmitteln festzustellen. Diese Maßnahmen dür-
fen nicht mit einem körperlichen Eingriff verbunden sein. 

(2) Verweigern Gefangene die Mitwirkung an Maßnahmen 
nach Absatz 1 ohne hinreichenden Grund, ist davon aus-
zugehen, dass Suchtmittelfreiheit nicht gegeben ist. 

(3) Wird verbotener Suchtmittelgebrauch festgestellt, kön-
nen die Kosten der Maßnahmen den Gefangenen aufer-
legt werden. 

§ 88 
Festnahmerecht

Gefangene, die entwichen sind oder sich sonst ohne Er-
laubnis außerhalb der Anstalt aufhalten, können durch die 
Anstalt oder auf deren Veranlassung festgenommen und 
zurückgebracht werden. Führt die Verfolgung oder die von 
der Anstalt veranlasste Fahndung nicht alsbald zur Wie-
derergreifung, so sind die weiteren Maßnahmen der Voll-
streckungsbehörde zu überlassen.

§ 89 
Besondere Sicherungsmaßnahmen

(1) Gegen Gefangene können besondere Sicherungsmaß-
nahmen angeordnet werden, wenn nach ihrem Verhal-
ten oder aufgrund ihres seelischen Zustands in erhöhtem 
Maße die Gefahr der Entweichung, von Gewalttätigkeiten 
gegen Personen oder Sachen, der Selbsttötung oder der 
Selbstverletzung besteht.

(2) Als besondere Sicherungsmaßnahmen sind zulässig:
1. der Entzug oder die Vorenthaltung von Gegenständen,
2. die Beobachtung der Gefangenen, auch mit techni-

schen Hilfsmitteln,
3. die Trennung von allen anderen Gefangenen (Abson-

derung),

4. der Entzug oder die Beschränkung des Aufenthalts 
im Freien,

5. die Unterbringung in einem besonders gesicherten 
Haftraum ohne gefährdende Gegenstände und

6. die Fesselung.

(3) Maßnahmen nach Absatz 2 Nr. 1 und 3 bis 5 sind auch 
zulässig, wenn die Gefahr einer Befreiung oder eine erheb-
liche Störung der Ordnung anders nicht vermieden oder 
behoben werden kann, Maßnahmen nach Absatz 2 Nr. 4 
jedoch nicht bei jungen Gefangenen.

(4) Eine Absonderung von mehr als 24 Stunden Dauer ist 
nur zulässig, wenn sie zur Abwehr einer in der Person des 
Gefangenen liegenden Gefahr unerlässlich ist. 

(5) In der Regel dürfen Fesseln nur an den Händen oder 
an den Füßen angelegt werden. Im Interesse der Gefan-
genen kann der Anstaltsleiter eine andere Art der Fesse-
lung anordnen. Die Fesselung wird zeitweise gelockert, 
soweit dies notwendig ist.

(6) Besteht die Gefahr der Entweichung, dürfen die Gefan-
genen bei einer Ausführung, Vorführung oder beim Trans-
port gefesselt werden.

§ 90 
Anordnung besonderer Sicherungsmaßnahmen, 

Verfahren

(1) Besondere Sicherungsmaßnahmen ordnet der Anstalts-
leiter an. Bei Gefahr im Verzug können auch andere Be-
dienstete diese Maßnahmen vorläufi g anordnen; die Ent-
scheidung des Anstaltsleiters ist unverzüglich einzuholen.

(2) Werden Gefangene ärztlich behandelt oder beobach-
tet oder bildet ihr seelischer Zustand den Anlass der be-
sonderen Sicherungsmaßnahme, ist vorher eine ärztliche 
Stellungnahme einzuholen. Ist dies wegen Gefahr im Ver-
zug nicht möglich, wird die Stellungnahme unverzüglich 
nachträglich eingeholt.

(3) Die Entscheidung wird den Gefangenen von dem An-
staltsleiter mündlich eröffnet und mit einer kurzen Begrün-
dung schriftlich abgefasst. Die Anordnung ist aktenkun-
dig zu machen.

(4) Besondere Sicherungsmaßnahmen sind in angemes-
senen Abständen daraufhin zu überprüfen, ob und in wel-
chem Umfang sie aufrechterhalten werden müssen.

(5) Absonderung, Unterbringung im besonders gesicher-
ten Haftraum und Fesselung sind der Aufsichtsbehörde, 
im Vollzug der Untersuchungshaft auch dem Gericht und 
der Staatsanwaltschaft, unverzüglich mitzuteilen, wenn sie 
länger als drei Tage aufrechterhalten werden. Eine Abson-
derung von mehr als 30 Tagen Dauer oder mehr als drei 
Monaten innerhalb von zwölf Monaten bedarf der Zustim-
mung der Aufsichtsbehörde.

(6) Während der Absonderung und Unterbringung im be-
sonders gesicherten Haftraum sind die Gefangenen in be-
sonderem Maße zu betreuen. Sind die Gefangenen dar-
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über hinaus gefesselt, sind sie durch einen Bediensteten 
ständig und in unmittelbarem Sichtkontakt zu beobachten.

§ 91 
Ärztliche Überwachung

(1) Sind die Gefangenen in einem besonders gesicher-
ten Haftraum untergebracht oder gefesselt, sucht sie der 
Arzt möglichst alsbald und in der Folge täglich auf. Dies 
gilt nicht bei einer Fesselung während einer Ausführung, 
Vorführung oder eines Transportes sowie bei Bewegun-
gen innerhalb der Anstalt.

(2) Der Arzt ist regelmäßig zu hören, solange Gefangenen 
der tägliche Aufenthalt im Freien entzogen ist oder sie län-
ger als 24 Stunden abgesondert sind. 

Vierzehnter Abschnitt 
Unmittelbarer Zwang

§ 92 
Begriffsbestimmungen

(1) Unmittelbarer Zwang ist die Einwirkung auf Personen 
oder Sachen durch körperliche Gewalt, durch ihre Hilfs-
mittel oder durch Waffen. 

(2) Körperliche Gewalt ist jede unmittelbare körperliche 
Einwirkung auf Personen oder Sachen. 

(3) Hilfsmittel der körperlichen Gewalt sind insbesonde-
re Fesseln. Waffen sind Hieb- und Schusswaffen sowie 
Reizstoffe. 

(4) Es dürfen nur dienstlich zugelassene Hilfsmittel und 
Waffen verwendet werden.

§ 93 
Allgemeine Voraussetzungen

(1) Bedienstete dürfen unmittelbaren Zwang anwenden, 
wenn sie Vollzugs- und Sicherungsmaßnahmen rechtmä-
ßig durchführen und der damit verfolgte Zweck auf keine 
andere Weise erreicht werden kann. 

(2) Gegen andere Personen als Gefangene darf unmittelba-
rer Zwang angewendet werden, wenn sie es unternehmen, 
Gefangene zu befreien oder widerrechtlich in die Anstalt 
einzudringen oder wenn sie sich unbefugt darin aufhalten. 

(3) Das Recht zu unmittelbarem Zwang aufgrund anderer 
Regelungen bleibt unberührt. 

§ 94 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit

(1) Unter mehreren möglichen und geeigneten Maßnah-
men des unmittelbaren Zwangs sind diejenigen zu wäh-
len, die den Einzelnen und die Allgemeinheit voraussicht-
lich am wenigsten beeinträchtigen. 

(2) Unmittelbarer Zwang unterbleibt, wenn ein durch ihn zu 
erwartender Schaden erkennbar außer Verhältnis zu dem 
angestrebten Erfolg steht. 

§ 95 
Androhung

Unmittelbarer Zwang ist vorher anzudrohen. Die Andro-
hung darf nur dann unterbleiben, wenn die Umstände sie 
nicht zulassen oder unmittelbarer Zwang sofort angewen-
det werden muss, um eine rechtswidrige Tat, die den Tat-
bestand eines Strafgesetzes erfüllt, zu verhindern oder 
eine gegenwärtige Gefahr abzuwenden. 

§ 96 
Schusswaffengebrauch

(1) Der Gebrauch von Schusswaffen durch Bedienstete in-
nerhalb der Anstalt ist verboten. Das Recht zum Schuss-
waffengebrauch aufgrund anderer Vorschriften durch Po-
lizeivollzugsbedienstete bleibt davon unberührt. 

(2) Außerhalb der Anstalt dürfen Schusswaffen durch 
Bedienstete nach Maßgabe der Absätze 3 bis 6 nur ge-
braucht werden, wenn andere Maßnahmen des unmittel-
baren Zwangs bereits erfolglos waren oder keinen Erfolg 
versprechen. Gegen Personen ist ihr Gebrauch nur zuläs-
sig, wenn der Zweck nicht durch Waffenwirkung gegen Sa-
chen erreicht werden kann. 

(3) Schusswaffen dürfen nur die dazu bestimmten Bediens-
teten gebrauchen und nur, um angriffs- oder fl uchtunfä-
hig zu machen. Ihr Gebrauch unterbleibt, wenn dadurch 
erkennbar Unbeteiligte mit hoher Wahrscheinlichkeit ge-
fährdet würden.

(4) Der Gebrauch von Schusswaffen ist vorher anzudro-
hen. Als Androhung gilt auch ein Warnschuss. Ohne An-
drohung dürfen Schusswaffen nur dann gebraucht wer-
den, wenn dies zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr 
für Leib oder Leben erforderlich ist.

(5) Gegen Gefangene dürfen Schusswaffen gebraucht 
werden,
1. wenn sie eine Waffe oder ein anderes gefährliches 

Werkzeug trotz wiederholter Aufforderung nicht ab-
legen,

2. wenn sie eine Meuterei (§ 121 StGB) unternehmen oder
3. um ihr Entweichen zu vereiteln oder um sie wieder zu 

ergreifen. 
Satz 1 Nr. 2 und 3 fi ndet auf minderjährige Gefangene kei-
ne Anwendung. Satz 1 Nr. 3 fi ndet keine Anwendung auf 
Gefangene, die im offenen Vollzug untergebracht sind. 

(6) Gegen andere Personen dürfen Schusswaffen ge-
braucht werden, wenn sie es unternehmen, Gefangene 
gewaltsam zu befreien.

Fünfzehnter Abschnitt 
Erzieherische Maßnahmen, Disziplinarmaßnahmen

§ 97
Erzieherische Maßnahmen

(1) Verstöße der jungen Gefangenen gegen Pfl ichten, die 
ihnen durch oder aufgrund dieses Gesetzes auferlegt sind, 
sind unverzüglich im erzieherischen Gespräch aufzuarbei-
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ten. Daneben können Maßnahmen angeordnet werden, die 
geeignet sind, den jungen Gefangenen ihr Fehlverhalten 
bewusst zu machen (erzieherische Maßnahmen). Als er-
zieherische Maßnahmen kommen namentlich in Betracht 
die Erteilung von Weisungen und Aufl agen, die Beschrän-
kung oder der Entzug einzelner Gegenstände für die Frei-
zeitbeschäftigung und der Ausschluss von gemeinsamer 
Freizeit oder von einzelnen Freizeitveranstaltungen bis zur 
Dauer einer Woche. 

(2) In geeigneten Fällen können im Wege einvernehmlicher 
Streitbeilegung Vereinbarungen getroffen werden. Insbe-
sondere kommen die Wiedergutmachung des Schadens, 
die Entschuldigung beim Geschädigten, die Erbringung 
von Leistungen für die Gemeinschaft und der vorüberge-
hende Verbleib im Haftraum in Betracht. Erfüllen die jun-
gen Gefangenen die Vereinbarung, ist die Anordnung ei-
ner erzieherischen Maßnahme aufgrund dieser Verfehlung 
ausgeschlossen.

(3) Der Anstaltsleiter legt fest, welche Bediensteten befugt 
sind, erzieherische Maßnahmen anzuordnen. 

(4) Es sollen solche erzieherischen Maßnahmen ange-
ordnet werden, die mit der Verfehlung in Zusammenhang 
stehen. 

§ 98
Disziplinarmaßnahmen

(1) Disziplinarmaßnahmen können angeordnet werden, 
wenn Gefangene rechtswidrig und schuldhaft
1. andere Personen verbal oder tätlich angreifen,
2. Lebensmittel oder fremde Sachen zerstören oder be-

schädigen,
3. in sonstiger Weise gegen Strafgesetze verstoßen oder 

eine Ordnungswidrigkeit begehen, 
4. verbotene Gegenstände in die Anstalt einbringen, sich 

an deren Einbringung beteiligen, sie besitzen oder wei-
tergeben,

5. unerlaubt Betäubungsmittel oder andere berauschen-
de Stoffe konsumieren, 

6. entweichen oder zu entweichen versuchen,
7. gegen Weisungen im Zusammenhang mit der Gewäh-

rung von Lockerungen verstoßen,
8. gegen eine Anordnung nach § 119 Abs. 1 StPO ver-

stoßen,
9. wiederholt oder schwerwiegend gegen sonstige Pfl ich-

ten verstoßen, die ihnen durch dieses Gesetz oder auf-
grund dieses Gesetzes auferlegt sind, und dadurch das 
geordnete Zusammenleben in der Anstalt stören oder

10. sich zugewiesenen Aufgaben entziehen.

(2) Disziplinarmaßnahmen dürfen gegen junge Gefange-
ne nur angeordnet werden, wenn erzieherische Maßnah-
men nicht nach § 97 Abs. 2 Satz 3 ausgeschlossen sind 
oder nicht ausreichen, um ihnen das Unrecht ihrer Hand-
lung zu verdeutlichen.

(3) Zulässige Disziplinarmaßnahmen sind
1. der Verweis,
2. die Beschränkung oder der Entzug des Fernsehemp-

fangs bis zu drei Monaten, 

3. die Beschränkung oder der Entzug der Gegenstände 
für die Freizeitbeschäftigung mit Ausnahme des Lese-
stoffs bis zu drei Monaten,

4. die Beschränkung oder der Entzug des Aufenthalts in 
Gemeinschaft oder der Teilnahme an einzelnen Frei-
zeitveranstaltungen bis zu drei Monaten,

5. die Beschränkung des Einkaufs bis zu drei Monaten,
6. die Beschränkung oder der Entzug von Annehmlich-

keiten nach § 64 bis zu drei Monaten,
7. die Kürzung des Arbeitsentgelts um zehn Prozent bis 

zu drei Monaten, 
8. der Entzug der zugewiesenen Arbeit bis zu vier Wo-

chen und
9. Arrest bis zu vier Wochen.
Bei jungen Gefangenen fi ndet Satz 1 Nr. 1 keine Anwen-
dung, Maßnahmen nach Satz 1 Nr. 2 bis 7 sind nur bis zu 
zwei Monaten und Maßnahmen nach Satz 1 Nr. 8 und 9 
nur bis zu zwei Wochen zulässig. 

(4) Arrest darf nur wegen schwerer oder wiederholter Ver-
fehlungen verhängt werden. 

(5) Mehrere Disziplinarmaßnahmen können miteinander 
verbunden werden. 

(6) Disziplinarmaßnahmen sind auch zulässig, wenn we-
gen derselben Verfehlung ein Straf- oder Bußgeldverfah-
ren eingeleitet wird. 

(7) Bei der Auswahl der Disziplinarmaßnahmen im Vollzug 
der Untersuchungshaft sind Grund und Zweck der Haft so-
wie die psychischen Auswirkungen der Untersuchungshaft 
und des Strafverfahrens auf die Untersuchungsgefange-
nen zu berücksichtigen. Durch die Anordnung und den Voll-
zug einer Disziplinarmaßnahme dürfen die Verteidigung, 
die Verhandlungsfähigkeit und die Verfügbarkeit der Un-
tersuchungsgefangenen für die Verhandlung nicht beein-
trächtigt werden.

§ 99 
Vollzug der Disziplinarmaßnahmen, Aussetzung 

zur Bewährung

(1) Disziplinarmaßnahmen werden in der Regel sofort 
vollstreckt. Die Vollstreckung ist auszusetzen, soweit es 
zur Gewährung eines effektiven Rechtsschutzes erfor-
derlich ist.

(2) Disziplinarmaßnahmen können ganz oder teilweise bis 
zu sechs Monaten zur Bewährung ausgesetzt werden. Die 
Aussetzung zur Bewährung kann ganz oder teilweise wi-
derrufen werden, wenn Gefangene die ihr zugrunde lie-
genden Erwartungen nicht erfüllen. 

(3) Im Vollzug der Untersuchungshaft angeordnete Diszi-
plinarmaßnahmen können ganz oder zum Teil auch wäh-
rend einer der Untersuchungshaft unmittelbar nachfolgen-
den Haft vollstreckt werden.

(4) Für die Dauer des Arrestes werden die Gefangenen ge-
trennt von anderen Gefangenen untergebracht. Sie können 
in einem besonderen Arrestraum untergebracht werden, 
der den Anforderungen entsprechen muss, die an einen 
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zum Aufenthalt bei Tag und Nacht bestimmten Haftraum 
gestellt werden. Soweit nichts anderes angeordnet wird, 
ruhen die Befugnisse der Gefangenen zur Teilnahme an 
Maßnahmen außerhalb des Raumes, in dem der Arrest 
vollstreckt wird, zur Ausstattung des Haftraums mit eige-
nen Gegenständen, zum Fernsehempfang und Einkauf. 
Gegenstände für die Freizeitbeschäftigung mit Ausnah-
me des Lesestoffs sind nicht zugelassen. Die Rechte zur 
Teilnahme am Gottesdienst und auf Aufenthalt im Freien 
bleiben unberührt.

(5) Für die jungen Gefangenen ist der Arrest erzieherisch 
auszugestalten.

§ 100 
Disziplinarbefugnis

(1) Disziplinarmaßnahmen ordnet der Anstaltsleiter an. Bei 
einer Verfehlung auf dem Weg in eine andere Anstalt zum 
Zweck der Verlegung ist der Leiter der Bestimmungsan-
stalt zuständig. 

(2) Die Aufsichtsbehörde entscheidet, wenn sich die Ver-
fehlung gegen den Anstaltsleiter richtet. 

(3) Disziplinarmaßnahmen, die in einer anderen Anstalt 
angeordnet worden sind, werden auf Ersuchen vollstreckt. 
§ 99 Abs. 2 bleibt unberührt. 

§ 101 
Verfahren

(1) Der Sachverhalt ist zu klären. Hierbei sind sowohl be-
lastende als auch entlastende Umstände zu ermitteln. Die 
betroffenen Gefangenen werden gehört. Sie werden dar-
über unterrichtet, welche Verfehlungen ihnen zur Last ge-
legt werden. Sie sind darauf hinzuweisen, dass es ihnen 
freisteht, sich zu äußern. Die Erhebungen werden in ei-
ner Niederschrift festgelegt; die Einlassung der Gefange-
nen wird vermerkt.

(2) In geeigneten Fällen können zur Abwendung von Dis-
ziplinarmaßnahmen im Wege einvernehmlicher Streitbei-
legung Vereinbarungen getroffen werden. Insbesondere 
kommen die Wiedergutmachung des Schadens, die Ent-
schuldigung beim Geschädigten, die Erbringung von Leis-
tungen für die Gemeinschaft und der vorübergehende Ver-
bleib im Haftraum in Betracht. Erfüllen die Gefangenen die 
Vereinbarung, ist die Anordnung einer Disziplinarmaßnah-
me aufgrund dieser Verfehlung unzulässig. 

(3) Mehrere Verfehlungen, die gleichzeitig zu beurteilen 
sind, werden durch eine Entscheidung geahndet.

(4) Der Anstaltsleiter soll sich vor der Entscheidung mit 
Personen besprechen, die an der Vollzugsgestaltung mit-
wirken. Bei Schwangeren, stillenden Müttern oder bei Ge-
fangenen, die sich in ärztlicher Behandlung befi nden, ist 
ein Arzt zu hören. 

 (5) Vor der Entscheidung über eine Disziplinarmaßnahme 
erhalten die Gefangenen Gelegenheit, sich zu dem Ergeb-
nis der Ermittlungen zu äußern. Die Entscheidung wird den 

Gefangenen vom Anstaltsleiter mündlich eröffnet und mit 
einer kurzen Begründung schriftlich abgefasst. 

(6) Bevor Arrest vollzogen wird, ist ein Arzt zu hören. Wäh-
rend des Arrestes stehen die Gefangenen unter ärztlicher 
Aufsicht. Der Vollzug unterbleibt oder wird unterbrochen, 
wenn ansonsten die Gesundheit der Gefangenen oder im 
Vollzug der Untersuchungshaft der Fortgang des Strafver-
fahrens gefährdet würde. 

Sechzehnter Abschnitt 
Aufhebung von Maßnahmen, Beschwerde

§ 102 
Aufhebung von Maßnahmen

(1) Die Aufhebung von Maßnahmen zur Regelung einzel-
ner Angelegenheiten auf dem Gebiet des Vollzugs richtet 
sich nach den nachfolgenden Absätzen, soweit  dieses Ge-
setz keine abweichende Bestimmung enthält.

(2) Rechtswidrige Maßnahmen können ganz oder teilwei-
se mit Wirkung für die Vergangenheit und die Zukunft zu-
rückgenommen werden. 

(3) Rechtmäßige Maßnahmen können ganz oder teilwei-
se mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden, wenn
1. aufgrund nachträglich eingetretener oder bekannt ge-

wordener Umstände die Maßnahmen hätten versagt 
werden können,

2. die Maßnahmen missbraucht werden oder 
3. Weisungen nicht befolgt werden.

(4) Begünstigende Maßnahmen dürfen nach den Absät-
zen 2 oder 3 nur aufgehoben werden, wenn die vollzugli-
chen Interessen an der Aufhebung nach Abwägung mit 
dem schutzwürdigen Vertrauen der Betroffenen auf den 
Bestand der Maßnahmen überwiegen. Davon ist auszu-
gehen, wenn eine Maßnahme unerlässlich ist, um die Si-
cherheit der Anstalt zu gewährleisten. 

(5) Der gerichtliche Rechtsschutz bleibt unberührt.

§ 103 
Beschwerderecht

(1) Die Gefangenen erhalten Gelegenheit, sich mit Wün-
schen, Anregungen und Beschwerden in vollzuglichen An-
gelegenheiten, die sie selbst betreffen, an den Anstaltslei-
ter zu wenden. 

(2) Besichtigen Vertreter der Aufsichtsbehörde die Anstalt, 
so ist zu gewährleisten, dass die Gefangenen sich in voll-
zuglichen Angelegenheiten, die sie selbst betreffen, an die-
se wenden können. 

(3) Die Möglichkeit der Dienstaufsichtsbeschwerde bleibt 
unberührt. 
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Siebzehnter Abschnitt 
Kriminologische Forschung

§ 104 
Evaluation, kriminologische Forschung

(1) Behandlungsprogramme für die Straf- und Jugendstraf-
gefangenen sind auf der Grundlage wissenschaftlicher Er-
kenntnisse zu konzipieren, zu standardisieren und auf ihre 
Wirksamkeit hin zu überprüfen.

(2) Der Vollzug der Freiheits- und der Jugendstrafe, ins-
besondere seine Aufgabenerfüllung und Gestaltung, die 
Umsetzung seiner Leitlinien sowie die Behandlungspro-
gramme und deren Wirkungen auf die Erreichung des 
Vollzugsziels, soll regelmäßig durch den kriminologischen 
Dienst, durch eine Hochschule oder durch eine andere Stel-
le wissenschaftlich begleitet und erforscht werden. 

Achtzehnter Abschnitt 
Aufbau und Organisation der Anstalten

§ 105 
Anstalten

(1) Es werden Anstalten und Abteilungen eingerichtet, die 
den unterschiedlichen vollzuglichen Anforderungen Rech-
nung tragen. Für den Vollzug der Freiheits- und Jugend-
strafe sind insbesondere sozialtherapeutische Abteilun-
gen vorzusehen. 

(2) Es soll eine bedarfsgerechte Anzahl und Ausstattung 
von Plätzen für therapeutische Maßnahmen, schulische 
und berufl iche Qualifi zierung, Arbeitstraining und Arbeits-
therapie sowie zur Ausübung von Arbeit vorgesehen wer-
den. Gleiches gilt für Besuche, Freizeit, Sport und Seel-
sorge. 

(3) Haft- und Funktionsräume sind zweckentsprechend 
auszustatten. 

(4) Unterhalten private Unternehmen Betriebe in Anstal-
ten, kann die technische und fachliche Leitung ihren Mit-
arbeitern übertragen werden.

§ 106
Festsetzung der Belegungsfähigkeit, Verbot 

der Überbelegung

(1) Die Aufsichtsbehörde setzt die Belegungsfähigkeit der 
Anstalt so fest, dass eine angemessene Unterbringung 
der Gefangenen gewährleistet ist. § 105 Abs. 2 ist zu be-
rücksichtigen.

(2) Hafträume dürfen nicht mit mehr Gefangenen als zu-
gelassen belegt werden. 

(3) Ausnahmen von Absatz 2 sind nur vorübergehend und 
nur mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde zulässig. 

§ 107
Anstaltsleitung

(1) Der Anstaltsleiter trägt die Verantwortung für den ge-
samten Vollzug und vertritt die Anstalt nach außen. Er kann 
einzelne Aufgabenbereiche auf andere Bedienstete über-
tragen. Die Aufsichtsbehörde kann sich die Zustimmung 
zur Übertragung vorbehalten. 

(2) Für jede Anstalt ist ein Beamter des höheren Dienstes 
zum hauptamtlichen Leiter zu bestellen. Aus besonderen 
Gründen kann eine Anstalt auch von einem Beamten des 
gehobenen Dienstes geleitet werden. 

§ 108 
Bedienstete

(1) Die Aufgaben der Justizvollzugsanstalten werden von 
Vollzugsbeamten wahrgenommen. Aus besonderen Grün-
den können sie auch anderen Bediensteten der Justizvoll-
zugsanstalten sowie nebenamtlichen oder vertraglich ver-
pfl ichteten Personen übertragen werden. 

(2) Die Anstalt wird mit dem für die Erreichung des Vollzugs-
ziels und die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Perso-
nal ausgestattet. Die im Vollzug der Jugendstrafe und der 
Untersuchungshaft an jungen Untersuchungsgefangenen 
tätigen Bediensteten müssen für die erzieherische Gestal-
tung geeignet und qualifi ziert sein. Für jede Anstalt ist ent-
sprechend ihrer Aufgabe die erforderliche Anzahl von Be-
diensteten der verschiedenen Berufsgruppen, namentlich 
des allgemeinen Vollzugsdienstes und des Verwaltungs-
dienstes sowie von Seelsorgern, Ärzten, Pädagogen, Psy-
chologen und Sozialarbeitern vorzusehen.

(3) Für die Betreuung von Strafgefangenen mit angeordne-
ter oder vorbehaltener Sicherungsverwahrung und Jugend-
strafgefangenen mit vorbehaltener Sicherungsverwahrung 
ist besonders qualifi ziertes Personal vorzusehen und eine 
fachübergreifende Zusammenarbeit zu gewährleisten. So-
weit erforderlich, sind externe Fachkräfte einzubeziehen.

(4) Fortbildung sowie Praxisberatung und -begleitung sind 
zu gewährleisten. 

§ 109 
Seelsorger

(1) Seelsorger werden im Einvernehmen mit der jeweili-
gen Religionsgemeinschaft im Hauptamt bestellt oder ver-
traglich verpfl ichtet. 

(2) Wenn die geringe Anzahl der Angehörigen einer Re-
ligionsgemeinschaft eine Seelsorge nach Absatz 1 nicht 
rechtfertigt, ist die seelsorgerische Betreuung auf andere 
Weise zuzulassen. 

(3) Mit Zustimmung des Anstaltsleiters dürfen die Anstalts-
seelsorger sich freier Seelsorgehelfer bedienen und diese 
für Gottesdienste sowie für andere religiöse Veranstaltun-
gen von außen hinzuziehen. 



38 Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Thüringen

§ 110
Medizinische Versorgung

(1) Die ärztliche Versorgung ist sicherzustellen. 

(2) Die Pfl ege der Kranken soll von Bediensteten ausge-
führt werden, die eine Erlaubnis nach dem Krankenpfl e-
gegesetz besitzen. Solange diese nicht zur Verfügung ste-
hen, können auch Bedienstete eingesetzt werden, die eine 
sonstige Ausbildung in der Krankenpfl ege erfahren haben.

§ 111 
Interessenvertretung der Gefangenen

Den Gefangenen soll ermöglicht werden, Vertretungen zu 
wählen. Diese können in Angelegenheiten von gemeinsa-
mem Interesse, die sich ihrer Eigenart nach für eine Mit-
wirkung eignen, Vorschläge und Anregungen an die An-
stalt herantragen. Diese sollen mit der Vertretung erörtert 
werden. 

§ 112 
Hausordnung

Der Anstaltsleiter erlässt zur Gestaltung und Organisation 
des Vollzugsalltags eine Hausordnung auf der Grundlage 
dieses Gesetzes. Die Aufsichtsbehörde kann sich die Ge-
nehmigung vorbehalten. 

Neunzehnter Abschnitt 
Aufsicht, Beirat

§ 113 
Aufsichtsbehörde

(1) Das für den Justizvollzug zuständige Ministerium führt 
die Aufsicht über die Anstalten (Aufsichtsbehörde). 

(2) Die Aufsichtsbehörde kann sich Entscheidungen über 
Verlegungen und Überstellungen vorbehalten. 

§ 114 
Vollstreckungsplan, Vollzugsgemeinschaften

(1) Die Aufsichtsbehörde regelt die örtliche und sachliche 
Zuständigkeit der Anstalten in einem Vollstreckungsplan.

(2) Im Rahmen von Vollzugsgemeinschaften kann der Voll-
zug auch in Vollzugseinrichtungen anderer Länder vorge-
sehen werden. 

§ 115 
Beirat

(1) Bei der Anstalt ist ein Beirat zu bilden. Bedienstete dür-
fen nicht Mitglieder des Beirats sein.

(2) Die Mitglieder des Beirats wirken beratend bei der Ge-
staltung des Vollzugs und der Eingliederung der Gefange-
nen mit. Sie fördern das Verständnis für den Vollzug und 
seine gesellschaftliche Akzeptanz und vermitteln Kontak-
te zu öffentlichen und privaten Einrichtungen. 

(3) Der Beirat steht dem Anstaltsleiter, den Bediensteten 
und den Gefangenen als Ansprechpartner zur Verfügung. 

(4) Die Mitglieder des Beirats können sich über die Un-
terbringung der Gefangenen und die Gestaltung des Voll-
zugs unterrichten und die Anstalt besichtigen. Sie können 
die Gefangenen in ihren Räumen aufsuchen. Unterhaltung 
und Schriftwechsel werden nicht überwacht.

(5) Die Mitglieder des Beirats sind verpfl ichtet, außerhalb 
ihres Amtes über alle Angelegenheiten, die ihrer Natur nach 
vertraulich sind, besonders über Namen und Persönlich-
keit der Gefangenen, Verschwiegenheit zu bewahren. Dies 
gilt auch nach Beendigung ihres Amtes. 

Zwanzigster Abschnitt 
Verhinderung von Mobilfunkverkehr

§ 116 
Störung des Mobilfunkverkehrs

(1) Der Besitz und die Benutzung von Geräten zur funk-
basierten Übertragung von Informationen sind auf dem 
Anstaltsgelände verboten, soweit diese nicht dienstlich 
zugelassen sind. Der Anstaltsleiter kann abweichende Re-
gelungen treffen.

(2) Die Anstalt darf technische Geräte betreiben, die
1. das Auffi nden von Geräten zur Funkübertragung er-

möglichen,
2. Geräte zur Funkübertragung zum Zwecke des Auffi n-

dens aktivieren können oder
3. Frequenzen stören oder unterdrücken, die der Herstel-

lung oder Aufrechterhaltung unerlaubter Funkverbin-
dungen auf dem Anstaltsgelände dienen.

(3) Die Anstalt hat die von der Bundesnetzagentur nach 
§ 55 Abs. 1 Satz 5 des Telekommunikationsgesetzes fest-
gelegten Rahmenbedingungen zu beachten. Frequenznut-
zungen außerhalb des Anstaltsgeländes dürfen nicht er-
heblich gestört werden.

Einundzwanzigster Abschnitt 
Vollzug des Strafarrests

§ 117 
Grundsatz

(1) Für den Vollzug des Strafarrests in Anstalten gelten die 
Bestimmungen über den Vollzug der Freiheitsstrafe ent-
sprechend, soweit § 118 nicht Abweichendes bestimmt. 

(2) § 118 Abs. 1 bis 3, 7 und 8 gilt nicht, wenn Strafarrest in 
Unterbrechung einer anderen freiheitsentziehenden Maß-
nahme vollzogen wird.

§ 118
Besondere Bestimmungen

(1) Strafarrestanten sollen im offenen Vollzug unterge-
bracht werden.
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(2) Eine gemeinsame Unterbringung der Strafarrestanten 
mit Straf- oder Jugendstrafgefangenen ist nur mit Einwilli-
gung der Strafarrestanten zulässig.

(3) Besuche, Telefongespräche und Schriftwechsel dürfen 
nur untersagt oder überwacht werden, wenn dies aus Grün-
den der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt notwendig ist.

(4) Den Strafarrestanten soll gestattet werden, einmal wö-
chentlich Besuch zu empfangen.

(5) Strafarrestanten dürfen eigene Kleidung tragen und 
eigenes Bettzeug benutzen, wenn Gründe der Sicherheit 
nicht entgegenstehen und sie für Reinigung, Instandset-
zung und regelmäßigen Wechsel auf eigene Kosten sor-
gen.

(6) Sie dürfen Nahrungs- und Genussmittel sowie Mittel 
zur Körperpfl ege in angemessenem Umfang durch Vermitt-
lung der Anstalt auf eigene Kosten erwerben.

(7) Eine mit einer Entkleidung verbundene körperliche 
Durchsuchung ist nur bei Gefahr im Verzug zulässig.

(8) Zur Vereitelung einer Entweichung und zur Wieder-
ergreifung dürfen Schusswaffen nicht gebraucht werden.

Zweiundzwanzigster Abschnitt 
Datenschutz

§ 119
Anwendung des Thüringer Datenschutzgesetzes

Das Thüringer Datenschutzgesetz (ThürDSG) fi ndet An-
wendung, soweit in diesem Gesetz nicht Abweichendes 
geregelt ist.

§ 120
Grundsatz, Begriffsbestimmungen, elektronische Akte

(1) Die Anstalt und die Aufsichtsbehörde dürfen personen-
bezogene Daten verarbeiten, soweit deren Kenntnis für 
vollzugliche Zwecke erforderlich ist.

(2) Vollzugliche Zwecke sind die Erreichung des Vollzugs-
ziels, der Schutz der Allgemeinheit vor weiteren Straftaten 
der Gefangenen, die Aufrechterhaltung der Sicherheit und 
Ordnung der Anstalt sowie die Sicherung des Vollzugs.

(3) Akten über Gefangene dürfen auch elektronisch ge-
führt werden.

§ 121
Erhebung von Daten über Gefangene bei Dritten

Daten über Gefangene können ohne deren Kenntnis bei 
Dritten nur erhoben werden, wenn
1. eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder zwingend vo-

raussetzt oder
2. a)  die zu erfüllende Aufgabe nach Art oder Zweck eine 

Erhebung bei anderen Personen oder Stellen erfor-
derlich macht oder 

    b)  die Erhebung bei den Gefangenen einen unverhält-
nismäßigen Aufwand erfordern würde 

und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass überwie-
gende schutzwürdige Interessen der Gefangenen be-
einträchtigt werden.

§ 122
Erhebung von Daten über andere Personen

Daten über andere Personen als die Gefangenen dürfen 
für vollzugliche Zwecke ohne deren Kenntnis bei Perso-
nen oder Stellen außerhalb der Anstalt oder Aufsichtsbe-
hörde nur erhoben werden, wenn dies unerlässlich ist und 
die Art der Erhebung schutzwürdige Interessen dieser Per-
sonen nicht beeinträchtigt. 

§ 123
Unterrichtungspfl ichten

Die Betroffenen werden über eine ohne ihre Kenntnis vor-
genommene Erhebung ihrer Daten unterrichtet, soweit voll-
zugliche Zwecke dadurch nicht gefährdet werden. Sind die 
Daten bei anderen Personen oder Stellen erhoben worden, 
kann die Unterrichtung unterbleiben, wenn
1. die Daten nach einer Rechtsvorschrift oder ihrem We-

sen nach, namentlich wegen des überwiegenden be-
rechtigten Interesses Dritter, geheim gehalten werden 
müssen oder 

2. der Aufwand der Unterrichtung außer Verhältnis zum 
Schutzzweck steht und keine Anhaltspunkte dafür be-
stehen, dass überwiegende schutzwürdige Interessen 
der Betroffenen beeinträchtigt werden. 

§ 124
Besondere Formen der Datenerhebung

(1) Zur Sicherung des Vollzugs und zur Aufrechterhaltung 
der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt, insbesondere zur 
Identitätsfeststellung, sind mit Kenntnis der Gefangenen 
folgende erkennungsdienstliche Maßnahmen zulässig:
1. die Abnahme von Finger- und Handfl ächenabdrücken,
2. die Aufnahme von Lichtbildern,
3. die Feststellung äußerlicher körperlicher Merkmale,
4. die elektronische Erfassung biometrischer Merkma-

le und
5. Messungen.

(2) Aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung ist die Be-
obachtung einzelner Bereiche des Anstaltsgebäudes ein-
schließlich des Gebäudeinneren, des Anstaltsgeländes 
oder der unmittelbaren Umgebung der Anstalt mit optisch-
elektronischen Einrichtungen (Videoüberwachung) sowie 
die Anfertigung von Aufzeichnungen hiervon zulässig. Sie 
ist durch geeignete Maßnahmen erkennbar zu machen, so-
weit ihr Zweck dadurch nicht vereitelt wird. Sie darf auch 
durchgeführt werden, wenn Dritte unvermeidbar betroffen 
werden. Die Videoüberwachung von Hafträumen ist aus-
geschlossen. § 89 Abs. 2 Nr. 2 bleibt unberührt.

(3) Das Betreten des Anstaltsgeländes durch vollzugsfrem-
de Personen kann davon abhängig gemacht werden, dass 
diese zur Identitätsfeststellung
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1. ihren Vornamen, ihren Namen und ihre Anschrift an-
geben und durch amtliche Ausweise nachweisen und

2. die Erfassung biometrischer Merkmale des Gesichts, 
der Augen, der Hände, der Stimme oder der Unterschrift 
dulden, soweit dies erforderlich ist, um den Austausch 
mit Gefangenen zu verhindern.

(4) Der Anstaltsleiter kann das Auslesen von elektronischen 
Datenspeichern sowie elektronischen Geräten mit Daten-
speichern anordnen, die Gefangene ohne Erlaubnis besit-
zen, wenn konkrete Anhaltspunkte die Annahme rechtferti-
gen, dass dies für vollzugliche Zwecke erforderlich ist. Die 
Gefangenen sind bei der Aufnahme über die Möglichkeit 
des Auslesens von Datenspeichern zu belehren.

§ 125
Übermittlung und Nutzung für weitere Zwecke

(1) Für eine Übermittlung oder Nutzung von personenbezo-
genen Daten stehen die Zwecke des gerichtlichen Rechts-
schutzes im Zusammenhang mit diesem Gesetz den voll-
zuglichen Zwecken des § 120 Abs. 2 gleich.

(2) Die Übermittlung und Nutzung von personenbezoge-
nen Daten ist über Absatz 1 und § 120 Abs. 1 hinaus auch 
zulässig, soweit dies
1. zur Abwehr von sicherheitsgefährdenden oder geheim-

dienstlichen Tätigkeiten für eine fremde Macht oder von 
Bestrebungen im Geltungsbereich des Grundgesetzes, 
die durch Anwendung von Gewalt oder darauf gerich-
tete Vorbereitungshandlungen
a) gegen die freiheitliche demokratische Grundord-

nung, den Bestand oder die Sicherheit des Bun-
des oder eines Landes gerichtet sind, 

b) eine ungesetzliche Beeinträchtigung der Amtsfüh-
rung der Verfassungsorgane des Bundes oder eines 
Landes oder ihrer Mitglieder zum Ziel haben oder 

c) auswärtige Belange der Bundesrepublik Deutsch-
land gefährden, 

2. zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl 
oder einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit, 

3. zur Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung 
der Rechte einer anderen Person, 

4. zur Verhinderung oder Verfolgung von Straftaten so-
wie zur Verhinderung oder Verfolgung von Ordnungs-
widrigkeiten, durch welche die Sicherheit oder Ordnung 
der Anstalt gefährdet werden, oder 

5. für Maßnahmen der Strafvollstreckung oder strafvoll-
streckungsrechtliche Entscheidungen sowie für die 
Anordnung von Maßnahmen nach § 119 Abs. 1 StPO 

erforderlich ist. 

§ 126
Datenübermittlung an öffentliche Stellen

(1) Den zuständigen öffentlichen Stellen dürfen personen-
bezogene Daten übermittelt werden, soweit dies für
1. Maßnahmen der Gerichtshilfe, Jugendgerichtshilfe, 

Bewährungshilfe, Führungsaufsicht oder der forensi-
schen Ambulanzen, 

2. Entscheidungen in Gnadensachen, 
3. gesetzlich angeordnete Statistiken der Rechtspfl ege, 
4. sozialrechtliche Maßnahmen, 

5. die Einleitung von Hilfsmaßnahmen für Angehörige 
der Gefangenen im Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 1 StGB, 

6. dienstliche Maßnahmen der Bundeswehr im Zusam-
menhang mit der Aufnahme und Entlassung von Sol-
daten,

7. ausländerrechtliche Maßnahmen oder
8. die Durchführung der Besteuerung
erforderlich ist. Eine Übermittlung für andere Zwecke ist 
auch zulässig, soweit eine andere gesetzliche Bestimmung 
dies vorsieht und sich dabei ausdrücklich auf Daten über 
Gefangene bezieht.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn sich die öffentlichen 
Stellen zur Erfüllung ihrer Aufgaben nichtöffentlicher Stel-
len bedienen und deren Mitwirkung ohne Übermittlung der 
Daten unmöglich oder wesentlich erschwert würde.

§ 127 
Zweckbindung 

Von der Anstalt oder der Aufsichtsbehörde übermittelte per-
sonenbezogene Daten dürfen nur zu dem Zweck verarbei-
tet oder genutzt werden, zu dessen Erfüllung sie übermittelt 
worden sind. Die Empfänger dürfen die Daten für ande-
re Zwecke nur verarbeiten oder nutzen, soweit sie ihnen 
auch für diese Zwecke hätten übermittelt werden dürfen, 
und wenn im Fall einer Übermittlung an nicht öffentliche 
Stellen die übermittelnde Anstalt oder Aufsichtsbehörde zu-
gestimmt hat. Die Anstalt oder die Aufsichtsbehörde hat die 
nichtöffentlichen Empfänger auf die Zweckbindung nach 
Satz 1 hinzuweisen. 

§ 128
Verarbeitung besonders erhobener Daten

(1) Bei der Überwachung der Besuche, der Telefonge-
spräche, anderer Formen der Telekommunikation oder 
des Schriftwechsels sowie bei der Überprüfung des In-
halts von Paketen bekannt gewordene personenbezoge-
ne Daten dürfen für die in § 120 Abs. 2 und § 125 genann-
ten Zwecke verarbeitet werden.

(2) Die aufgrund von erkennungsdienstlichen Maßnah-
men nach § 124 Abs. 1 gewonnenen Daten und Unterla-
gen werden zu den Gefangenenpersonalakten genommen 
oder in personenbezogenen Dateien gespeichert. Sie dür-
fen nur für die in § 124 Abs. 1 und § 125 Abs. 2 Nr. 4 ge-
nannten Zwecke verarbeitet oder den Vollstreckungs- und 
Strafverfolgungsbehörden zum Zwecke der Fahndung und 
Festnahme der entwichenen oder sich sonst ohne Erlaub-
nis außerhalb der Anstalt aufhaltenden Gefangenen über-
mittelt werden.

(3) Die zur Identifi kation von vollzugsfremden Personen 
nach § 124 Abs. 3 erhobenen Daten dürfen ausschließ-
lich verarbeitet werden
1. zum Zweck des Abgleichs beim Verlassen der Voll-

zugsanstalt oder
2. zur Verfolgung von während des Aufenthalts in der An-

stalt begangenen Straftaten; in diesem Fall können die 
Daten auch an Strafverfolgungsbehörden ausschließ-
lich zum Zwecke der Verfolgung dieser Straftaten über-
mittelt werden.
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(4) Die beim Auslesen von Datenspeichern nach § 124 
Abs. 4 erhobenen Daten dürfen nur verarbeitet werden, 
soweit dies zu den dort genannten Zwecken erforderlich 
ist. Sie dürfen nicht weiterverarbeitet werden, soweit sie
1. zum Kernbereich der privaten Lebensgestaltung Drit-

ter gehören oder
2. zum Kernbereich der privaten Lebensgestaltung Ge-

fangener gehören und die weitere Verarbeitung nach 
Abwägung der in § 124 Abs. 4 genannten vollzugli-
chen Interessen an der Verarbeitung und der Interes-
sen der Gefangenen an der illegalen Speicherung der 
Daten unzumutbar ist. 

(5) Nach § 122 erhobene Daten über Personen, die nicht 
Gefangene sind, dürfen nur zur Erfüllung des Erhebungs-
zwecks oder für die in § 125 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 geregel-
ten Zwecke oder zur Verhinderung oder Verfolgung von 
Straftaten von erheblicher Bedeutung verarbeitet werden. 

§ 129
Zentrale Datei, Einrichtung automatisierter

Übermittlungsverfahren

(1) Die nach § 19 Abs. 2 ThürDSG bei den Betroffenen er-
hobenen Daten können für die Anstalt und die Aufsichts-
behörde in einer zentralen Datei gespeichert werden. 
Dasselbe gilt, soweit nach den §§ 121 und 122  Daten er-
hoben werden. 

(2) Die Einrichtung eines automatisierten Verfahrens, das 
die Übermittlung personenbezogener Daten aus der zen-
tralen Datei nach § 125 Abs. 2 und § 126 ermöglicht, ist 
zulässig, soweit diese Form der Datenübermittlung unter 
Berücksichtigung der schutzwürdigen Belange der betrof-
fenen Personen und der Erfüllung des Zwecks der Über-
mittlung angemessen ist. Die automatisierte Übermittlung 
der für die Unterrichtung nach § 13 Abs. 1 Satz 3 des Bun-
deskriminalamtgesetzes erforderlichen personenbezoge-
nen Daten kann auch anlassunabhängig erfolgen.

(3) Die speichernde Stelle hat zu gewährleisten, dass die 
Übermittlung zumindest durch geeignete Stichprobenver-
fahren festgestellt und überprüft werden kann.

(4) Das für den Strafvollzug zuständige Ministerium be-
stimmt durch Rechtsverordnung die Einzelheiten der Ein-
richtung automatisierter Übermittlungsverfahren. Der 
Landesbeauftragte für den Datenschutz und für die Infor-
mationsfreiheit ist vorher zu hören. Die Rechtsverordnung 
hat den Datenempfänger, die Datenart und den Zweck der 
Übermittlung festzulegen. Sie hat Maßnahmen zur Da-
tensicherung und zur Kontrolle vorzusehen, die in einem 
angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten Schutz-
zweck stehen. 

(5) Das für den Strafvollzug zuständige Ministerium kann 
mit anderen Ländern und dem Bund einen Datenverbund 
vereinbaren, der eine automatisierte Datenübermittlung 
ermöglicht.

§ 130
Mitteilung über Haftverhältnisse

(1) Die Anstalt oder die Aufsichtsbehörde darf öffentlichen 
oder nichtöffentlichen Stellen auf schriftlichen Antrag mit-
teilen, ob sich eine Person in Haft befi ndet sowie ob und 
wann die Entlassung aus dem Vollzug einer Freiheits- 
oder Jugendstrafe voraussichtlich innerhalb eines Jahres 
bevorsteht, soweit
1. die Mitteilung zur Erfüllung der in der Zuständigkeit 

der öffentlichen Stelle liegenden Aufgaben erforder-
lich ist oder 

2. von nichtöffentlichen Stellen 
a) ein berechtigtes Interesse an dieser Mitteilung 

glaubhaft dargelegt wird und 
b) die Gefangenen kein schutzwürdiges Interesse an 

dem Ausschluss der Übermittlung haben.

(2) Die Mitteilung ist in der Gefangenenpersonalakte zu 
dokumentieren.

(3) Den Verletzten einer Straftat sowie deren Rechtsnach-
folgern können darüber hinaus auf schriftlichen Antrag Aus-
künfte über die Entlassungsadresse oder die Vermögens-
verhältnisse von Straf- und Jugendstrafgefangenen erteilt 
werden, wenn die Erteilung zur Feststellung oder Durch-
setzung von Rechtsansprüchen im Zusammenhang mit 
der Straftat erforderlich ist. 

(4) Die Gefangenen werden vor der Mitteilung gehört, es 
sei denn, es ist zu besorgen, dass dadurch die Verfolgung 
des Interesses der Antragsteller vereitelt oder wesentlich 
erschwert werden würde und eine Abwägung ergibt, dass 
dieses Interesse das Interesse der Gefangenen an ihrer 
vorherigen Anhörung überwiegt. Ist die Anhörung unterblie-
ben, werden die betroffenen Gefangenen über die Mittei-
lung nachträglich unterrichtet. 

(5) Bei einer nicht nur vorläufi gen Einstellung des Verfah-
rens, einer unanfechtbaren Ablehnung der Eröffnung des 
Hauptverfahrens oder einem rechtskräftigen Freispruch 
sind auf Antrag der betroffenen Untersuchungsgefange-
nen die Stellen, die eine Mitteilung nach Absatz 1 Nr. 1 er-
halten haben, über den Verfahrensausgang in Kenntnis zu 
setzen. Die betroffenen Untersuchungsgefangenen sind 
bei der Anhörung oder nachträglichen Unterrichtung nach 
Absatz 4 auf ihr Antragsrecht hinzuweisen. 

§ 131
Überlassung von Akten

(1) Akten dürfen nur 
1. anderen Anstalten und Aufsichtsbehörden, 
2. der Gerichtshilfe, der Jugendgerichtshilfe, der Bewäh-

rungshilfe, den Führungsaufsichtsstellen und den fo-
rensischen Ambulanzen,

3. den für strafvollzugs-, strafvollstreckungs- und straf-
rechtliche Entscheidungen zuständigen Gerichten und 

4. den Strafvollstreckungs- und Strafverfolgungsbehörden 
überlassen oder im Fall elektronischer Aktenführung in 
Form von Duplikaten übermittelt werden. 
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(2) Die Überlassung an andere öffentliche Stellen und nicht-
öffentliche Stellen nach § 126 Abs. 2 ist zulässig, soweit die 
Erteilung einer Auskunft einen unvertretbaren Aufwand er-
fordert oder nach Darlegung der Akteneinsicht begehren-
den Stellen für die Erfüllung der Aufgabe nicht ausreicht. 
Entsprechendes gilt für die Überlassung von Akten an die 
von einer Anstalt oder Aufsichtsbehörde, einer Strafvoll-
streckungsbehörde oder einem Gericht mit Gutachten be-
auftragten Stellen. 

§ 132 
Kenntlichmachung in der Anstalt

Mit Ausnahme des religiösen oder weltanschaulichen Be-
kenntnisses und der Daten von Gefangenen, die anlässlich 
ärztlicher Untersuchungen erhoben worden sind, dürfen 
Daten von Gefangenen in der Anstalt allgemein kenntlich 
gemacht werden, soweit dies für ein geordnetes Zusam-
menleben erforderlich ist. 

§ 133
Offenbarungspfl ichten und -befugnisse 

der Berufsgeheimnisträger

(1) Hinsichtlich der ihnen als Berufsgeheimnisträgern von 
Gefangenen anvertrauten oder sonst von Gefangenen be-
kanntgewordene Geheimnisse auch gegenüber der Anstalt 
und der Aufsichtsbehörde unterliegen
1. Ärzte, Zahnärzte oder Angehörige eines anderen Heil-

berufs, der für die Berufsausübung oder die Führung 
der Berufsbezeichnung eine staatlich geregelte Aus-
bildung erfordert,

2. Berufspsychologen mit staatlich anerkannter wissen-
schaftlicher Abschlussprüfung, 

3. staatlich anerkannte Sozialarbeiter oder staatlich an-
erkannte Sozialpädagogen,

4. Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder Jugendberater so-
wie Berater für Suchtfragen in einer Beratungsstelle, 
die von einer Behörde oder Körperschaft, Anstalt oder 
Stiftung des öffentlichen Rechts anerkannt ist, und 

5. Mitglieder oder Beauftragte einer anerkannten Bera-
tungsstelle nach den §§ 3 und 8 des Schwangerschafts-
konfl iktgesetzes

der Schweigepfl icht, soweit in den Absätzen 2 bis 6 nicht 
Abweichendes geregelt ist. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Personen haben sich ge-
genüber dem Anstaltsleiter zu offenbaren, soweit dies für 
die Aufgabenerfüllung der Anstalt oder der Aufsichtsbe-
hörde oder zur Abwehr von erheblichen Gefahren für Leib 
oder Leben von Gefangenen oder Dritten erforderlich ist. 

(3) Ärzte sind gegenüber dem Anstaltsleiter zur Offenba-
rung ihnen im Rahmen der allgemeinen Gesundheitsfür-
sorge bekannt gewordener Geheimnisse befugt, soweit 
dies für die Aufgabenerfüllung der Anstalt oder der Auf-
sichtsbehörde unerlässlich oder zur Abwehr von erhebli-
chen Gefahren für Leib oder Leben von Gefangenen oder 
Dritten erforderlich ist. Sonstige Offenbarungsbefugnisse 
und -pfl ichten bleiben unberührt. 

(4) Die Gefangenen sind vor der Erhebung über die nach 
den Absätzen 2 und 3 bestehenden Offenbarungspfl ich-
ten zu unterrichten. 

(5) Die nach den Absätzen 2 und 3 offenbarten Daten dür-
fen nur für den Zweck, für den sie offenbart wurden oder 
für den eine Offenbarung zulässig gewesen wäre, und nur 
unter denselben Voraussetzungen verarbeitet oder ge-
nutzt werden, unter denen eine in Absatz 1 genannte Per-
son selbst hierzu befugt wäre. Der Anstaltsleiter kann un-
ter diesen Voraussetzungen die unmittelbare Offenbarung 
gegenüber bestimmten Bediensteten allgemein zulassen. 

(6) Sofern Ärzte oder Psychologen außerhalb des Voll-
zugs mit der Untersuchung, Behandlung oder Betreuung 
von Gefangenen beauftragt werden, gelten die Absätze 1 
bis 3 mit der Maßgabe entsprechend, dass die beauftrag-
ten Personen auch zur Unterrichtung des in der Anstalt 
tätigen Arztes oder des in der Anstalt mit der Behandlung 
oder Betreuung der Gefangenen betrauten Psychologen 
befugt sind. 

§ 134
Schutz der Daten in Akten und Dateien

(1) Die Bediensteten dürfen sich von personenbezoge-
nen Daten nur Kenntnis verschaffen, soweit dies zur Er-
füllung der ihnen obliegenden Aufgaben oder für die zur 
gemeinsamen Aufgabenerfüllung notwendige Zusammen-
arbeit erforderlich ist. 

(2) Akten und Dateien mit personenbezogenen Daten sind 
durch die erforderlichen technischen und organisatorischen 
Maßnahmen gegen unbefugten Zugang und unbefugten 
Gebrauch zu schützen. Gesundheits- und Therapieakten, 
psychologische und pädagogische Testunterlagen und 
Krankenblätter sind getrennt von anderen Unterlagen zu 
führen und besonders zu sichern. Im Übrigen gilt für die Art 
und den Umfang der Schutzvorkehrungen § 9 ThürDSG.

§ 135 
Auskunft an die Betroffenen, Akteneinsicht

(1) Den Gefangenen wird Akteneinsicht gewährt, wenn 
eine Auskunft für die Wahrnehmung ihrer rechtlichen In-
teressen nicht ausreicht und sie hierfür auf die Einsicht-
nahme angewiesen sind. 

(2) Die Auskunftserteilung und die Gewährung von Akten-
einsicht unterbleiben, soweit die Auskunft oder die Einsicht-
nahme die ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben der 
datenverarbeitenden Stelle oder die Erreichung des Voll-
zugsziels gefährden würden oder eine Anordnung nach 
§ 119 StPO entgegensteht.

§ 136
Auskunft und Akteneinsicht für wissenschaftliche Zwecke

§ 476 StPO gilt mit der Maßgabe entsprechend, dass 
auch elektronisch gespeicherte Daten übermittelt wer-
den können.
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§ 137 
Löschung 

(1) Die in Dateien gespeicherten und gesperrten personen-
bezogenen Daten sind spätestens zum Ablauf der Aufbe-
wahrungsfrist nach § 140 zu löschen. 

(2) Erhält die Anstalt bei einem Untersuchungsgefangenen 
von einer nicht nur vorläufi gen Einstellung des Verfahrens, 
einer unanfechtbaren Ablehnung der Eröffnung des Haupt-
verfahrens oder einem rechtskräftigen Freispruch Kennt-
nis, sind die in Dateien gespeicherten und gesperrten per-
sonenbezogenen Daten des Untersuchungsgefangenen 
spätestens zum Ende des auf die Kenntniserlangung fol-
genden Jahres zu löschen. 

§ 138
Löschung besonders erhobener Daten

(1) Erkennungsdienstliche Unterlagen mit Ausnahme von 
Lichtbildern und der Beschreibung von körperlichen Merk-
malen der Straf- und Jugendstrafgefangenen, die nach 
§ 124 Abs. 1 erkennungsdienstlich behandelt worden sind, 
sind nach ihrer Entlassung aus dem Vollzug unverzüglich 
zu löschen, sobald die Vollstreckung der richterlichen Ent-
scheidung, die dem Vollzug zugrunde gelegen hat, abge-
schlossen ist. Im Vollzug der Untersuchungshaft gilt dies 
bei einer nicht nur vorläufi gen Einstellung des Verfahrens, 
einer unanfechtbaren Ablehnung der Eröffnung des Haupt-
verfahrens oder einem rechtskräftigen Freispruch.

(2) Mittels optisch-elektronischer Einrichtungen nach § 124 
Abs. 2 erhobene Daten sind spätestens nach 72 Stunden 
zu löschen, soweit nicht die weitere Aufbewahrung im Ein-
zelfall zu Beweiszwecken unerlässlich ist.

(3) Nach § 124 Abs. 3 Nr. 2 erhobene Daten sind unver-
züglich zu löschen, nachdem die Personen die Anstalt ver-
lassen haben.

(4) Nach § 124 Abs. 4 erhobene Daten sind unverzüglich 
zu löschen, soweit eine Verarbeitung nach § 128 Abs. 4 
unzulässig ist. Die Daten sind spätestens 72 Stunden nach 
dem Ende des Auslesens zu löschen, soweit nicht die wei-
tere Aufbewahrung im Einzelfall zu Beweiszwecken uner-
lässlich ist.

§ 139
Sperrung und Verwendungsbeschränkungen

(1) Personenbezogene Daten in Akten und Dateien sind 
spätestens nach Ablauf von zwei Jahren seit der Entlas-
sung oder der Verlegung der Gefangenen in eine andere 
Anstalt zu kennzeichnen. Ihre weitere Verarbeitung oder 
Nutzung ist einzuschränken (Sperrung). Die Daten sind 
nach Ablauf der Frist nur noch ausgewählten Bediensteten 
zugänglich zu machen. Einzelheiten regelt der Anstaltslei-
ter. Hiervon können bis zum Ablauf der Aufbewahrungs-
frist nach § 140 die Angaben über Familienname, Vorna-
me, Geburtsname, Geburtstag, Geburtsort, Eintritts- und 
Austrittsdatum der Gefangenen ausgenommen werden, 
soweit dies für das Auffi nden der Gefangenenpersonal-
akte erforderlich ist. 

(2) Die nach Absatz 1 gesperrten Daten dürfen nur über-
mittelt oder genutzt werden soweit dies 
1. zur Verfolgung von Straftaten, 
2. für die Durchführung wissenschaftlicher Forschungs-

vorhaben nach § 104, 
3. zur Behebung einer bestehenden Beweisnot oder 
4. zur Feststellung, Durchsetzung oder Abwehr von 

Rechtsansprüchen im Zusammenhang mit dem Voll-
zug einer Jugend- oder Freiheitsstrafe oder einer Un-
tersuchungshaft

unerlässlich ist. 

(3) Die Sperrung nach Absatz 1 endet, wenn die Gefan-
genen erneut zum Vollzug einer Jugend- oder Freiheits-
strafe oder einer Untersuchungshaft aufgenommen wer-
den oder die Betroffenen eingewilligt haben.

(4) Erhält die Anstalt bei einem Untersuchungsgefangenen 
von einer nicht nur vorläufi gen Einstellung des Verfahrens, 
einer unanfechtbaren Ablehnung der Eröffnung des Haupt-
verfahrens oder einem rechtskräftigen Freispruch Kennt-
nis, so tritt an die Stelle der in Absatz 1 Satz 1 genannten 
Frist eine Frist von einem Monat ab Kenntniserlangung. 

§ 140
Aufbewahrungsfristen, Fristberechnung

(1) Bei der Aufbewahrung von Akten und Dateien mit nach 
§ 139 gesperrten Daten darf für Gefangenenpersonalak-
ten, Gesundheitsakten, Therapieakten, psychologische 
und pädagogische Testunterlagen und Krankenblätter so-
wie für Gefangenenbücher eine Frist von dreißig Jahren 
nicht überschritten werden. 

(2) Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem auf das Jahr 
der aktenmäßigen Weglegung folgenden Kalenderjahr. 

(3) Die Bestimmungen des Thüringer Gesetzes über die 
Sicherung und Nutzung von Archivgut bleiben unberührt.

Dreiundzwanzigster Abschnitt 
Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 141 
Einschränkung von Grundrechten

Durch dieses Gesetz werden die nachfolgenden Grund-
rechte eingeschränkt: 
1. das Recht auf körperliche Unversehrtheit nach Artikel 2 

Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes und Artikel 3 Abs. 1 
Satz 1 der Verfassung des Freistaats Thüringen, 

2. die Freiheit der Person nach Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 des 
Grundgesetzes und Artikel 3 Abs. 1 Satz 2 der Verfas-
sung des Freistaats Thüringen,

3. das Recht auf Schutz der personenbezogenen Daten 
nach Artikel 6 Abs. 2 der Verfassung des Freistaats 
Thüringen sowie

4. das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis nach Arti-
kel 10 Abs. 1 des Grundgesetzes und Artikel 7 Abs. 1 
der Verfassung des Freistaats Thüringen.



44 Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Thüringen

§ 142
Verhältnis zu anderen Vorschriften

Dieses Gesetz ersetzt gemäß Artikel 125a Abs. 1 des 
Grundgesetzes in Thüringen das Strafvollzugsgesetz. Die 
Bestimmungen des Strafvollzugsgesetzes über
1. den Pfändungsschutz (§ 50 Abs. 2 Satz 5, § 51 Abs. 4 

und 5, § 75 Abs. 3), den Nachrang der Sozialhilfe 
bei der Zahlung von Ausbildungsbeihilfe (§ 44 Abs. 1 
Satz 2), 

2. Handeln auf Anordnung (§ 97), 
3. das gerichtliche Verfahren (§ 50 Abs. 5 Satz 2, §§ 109 

bis 121),
4. die Unterbringung in einem psychiatrischen Kranken-

haus und einer Entziehungsanstalt (§§ 136 bis 138), 
5. den Vollzug von Ordnungs-, Sicherungs-, Zwangs- und 

Erzwingungshaft (§§ 171 bis 175),
6. den unmittelbaren Zwang in Justizvollzugsanstalten 

für andere Arten des Freiheitsentzugs (§ 178) sowie 
7. den Vollzug von Freiheitsstrafe und Jugendhaft der 

Deutschen Demokratischen Republik (§ 202)
gelten fort.

§ 143
Übergangsbestimmungen

(1) Bis zum Inkrafttreten einer Verordnung nach § 66 Abs. 4 
Satz 2 gilt die Strafvollzugsvergütungsordnung vom 11. Ja-
nuar 1977 (BGBl. I S. 57) in der jeweils geltenden Fassung.

(2) Für Anstalten, mit deren Errichtung vor dem 3. Okto-
ber 1990 begonnen wurde, gilt, dass abweichend von § 18 
während der Einschlusszeiten bis zu sechs Strafgefange-
ne gemeinsam untergebracht werden dürfen, solange die 
räumlichen Verhältnisse der Anstalt dies erfordern; eine ge-
meinschaftliche Unterbringung von mehr als zwei Personen 
ist nur bis zum Ablauf des 31. Dezember 2024 zulässig.

(3) Für die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bestehenden 
Anstalten kann abweichend von § 106 die Belegungsfä-

higkeit einer Anstalt nach Maßgabe des Absatzes 2 fest-
gesetzt werden.

(4) Das Überbrückungsgeld, welches von den Gefangenen 
bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes angespart wurde, ist 
ihnen bei ihrer Entlassung auszuzahlen. Der Anstaltsleiter 
kann es auch ganz oder teilweise dem Bewährungshelfer, 
einer mit der Entlassungsbetreuung befassten Stelle oder 
den Personensorgeberechtigten überweisen, die darüber 
entscheiden, wie das Geld innerhalb der ersten vier Wo-
chen nach der Entlassung an den Gefangenen ausgezahlt 
wird. Der Bewährungshelfer, die mit der Entlassungsbe-
treuung befasste Stelle und die Personensorgeberechtig-
ten sind verpfl ichtet, das Überbrückungsgeld von ihrem 
sonstigen Vermögen getrennt zu halten. Mit Zustimmung 
des Gefangenen kann das Überbrückungsgeld einem oder 
mehreren Unterhaltsberechtigten überwiesen werden. 

§ 144
Gleichstellungsbestimmung

Status- und Funktionsbezeichnungen in diesem Gesetz 
gelten jeweils in männlicher und weiblicher Form. 

§ 145
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 
Gleichzeitig treten 
1. das Thüringer Jugendstrafvollzugsgesetz vom 20. Sep-

tember 2007 (GVBl. S. 221), 
2. das Thüringer Untersuchungshaftvollzugsgesetz vom 

8. Juli 2009 (GVBl. S. 553),
3. das Thüringer Gesetz zur Regelung des Datenschut-

zes und der Videoüberwachung beim Vollzug der Frei-
heitsstrafe und der Sicherungsverwahrung vom 8. Juli 
2009 (GVBl. S. 553 -573-) sowie 

4. das Thüringer Strafvollzugs- und Jugendstrafvollzugs-
ergänzungsgesetz vom 23. Mai 2013 (GVBl. S. 121) 

außer Kraft. 

Erfurt, den 27. Februar 2014
Die Präsidentin des Landtags

Birgit Diezel
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Thüringer Gesetz zur Sicherung der kommunalen Haushalte in den Jahren 2014 und 2015 sowie zur 
Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes und des Thüringer Straßengesetzes

Vom 27. Februar 2014

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1
Thüringer Gesetz zur Sicherung der kommunalen 
Haushalte in den Jahren 2014 und 2015 (Thüringer 

Kommunalhaushaltssicherungsprogrammgesetz)

§ 1
Investitionspauschale für kreisangehörige Gemeinden 

und kreisfreie Städte

(1) Kreisangehörige Gemeinden und kreisfreie Städte er-
halten im Jahr 2014 eine investive Zuweisung in Höhe von 
25,76 Euro je Einwohner nach Maßgabe der nachfolgen-
den Absätze.

(2) Die Mittel sind bestimmt für kreisangehörige Gemeinden 
und kreisfreie Städte, deren Einwohnerzahl zwischen den 
Stichtagen 31. Dezember 2007 und 31. Dezember 2012 um 
mindestens vier vom Hundert gesunken ist. Kreisangehö-
rige Gemeinden und kreisfreie Städte sind anspruchsbe-
rechtigt, soweit sie im Jahr 2014 eine Schlüsselzuweisung 
nach dem Thüringer Finanzausgleichsgesetz erhalten.

(3) Die Investitionspauschale nach Absatz 1 ist ausschließ-
lich
1. für Investitionen,
2. zum Eigenmittelersatz im Rahmen investiver Förder-

programme,
3. zur Schuldentilgung
zu verwenden. Die investiven Maßnahmen nach Num-
mer 1 sind unter Beachtung der demografi schen Verän-
derungen zu tätigen. Nicht verbrauchte Mittel sind einer 
Rücklage zuzuführen und in den Folgejahren zweckent-
sprechend zu verwenden.

(4) Als Einwohnerzahl im Sinne dieses Gesetzes gilt die 
vom Statistischen Landesamt ermittelte Bevölkerung, wo-
bei ab dem Jahr 2011 die im Rahmen des Zensus ermittel-
ten Einwohnerzahlen zugrundezulegen sind. Maßgeben-
der Stichtag für die Feststellung ist der 31. Dezember 2012 
nach dem Gebietsstand zum 1. Januar 2013. Im Falle ei-
ner Gebietsstandserweiterung erhält die Rechtsnachfol-
gerin den Anteil an der Zuweisung, welcher der einzelnen 
zusammengeschlossenen Gemeinde zugestanden hätte.

§ 2
Investitionspauschale für Landkreise

(1) Landkreise erhalten im Jahr 2014 eine investive Zu-
weisung in Höhe von 9,24 Euro je Einwohner nach Maß-
gabe der nachfolgenden Absätze.

(2) Die Investitionspauschale darf ausschließlich für die in 
§ 1 Abs. 3 Satz 1 genannten Zwecke verwendet werden.
§ 1 Abs. 3 Satz 2 und 3 gelten entsprechend.

(3) § 1 Abs. 4 gilt entsprechend.

§ 3
Stabilisierungspauschale

(1) Landkreise und kreisfreie Städte erhalten im Jahr 2014 
eine allgemeine Zuweisung in Höhe von 6,17 Euro je Ein-
wohner.

(2) § 1 Abs. 4 gilt entsprechend.

(3) Die Mittel der Stabilisierungspauschale dienen, soweit 
sie den Landkreisen zufl ießen, zur fi nanziellen Entspan-
nung des Verhältnisses zwischen Landkreis und kreisan-
gehörigen Gemeinden. Sie müssen zur Stabilisierung bzw. 
Senkung der Kreisumlage verwendet werden.

§ 4
Ergänzende Bedarfszuweisungen an kreisangehörige 

Gemeinden, kreisfreie Städte und Landkreise

(1) Ergänzend zum Landesausgleichsstock nach § 24 des 
Thüringer Finanzausgleichsgesetzes stehen kreisange-
hörigen Gemeinden, kreisfreien Städten und Landkreisen 
Mittel im Jahr 2014 in Höhe von 36 Millionen Euro und im 
Jahr 2015 in Höhe von 30 Millionen Euro zur Verfügung. 
Insbesondere soll durch diese Zuweisungen die dauern-
de Leistungsfähigkeit der Kommunen hergestellt bzw. ge-
sichert werden.

(2) Soweit die Beträge nach Absatz 1 in den jeweiligen 
Jahren nicht vollständig in Anspruch genommen werden, 
ist der jeweilige Restbetrag bis zum 31. Dezember des je-
weiligen Jahres dem Landesausgleichsstock (§ 24 Thürin-
ger Finanzausgleichsgesetz) zuzuführen.

§ 5
Auszahlungen

Zuweisungen nach den §§ 1 bis 3 werden bis zum 15. März 
2014 ausgezahlt. Ergänzende Bedarfszuweisungen nach 
§ 4 werden entsprechend den Festlegungen des jeweili-
gen Bescheides ausgezahlt.

§ 6
Nachweis der zweckentsprechenden Verwendung

Der Nachweis der zweckentsprechenden Verwendung ist 
im Rahmen der jeweiligen Jahresrechnung der kreisange-
hörigen Gemeinden, kreisfreien Städte und Landkreise zu 
führen, soweit die Bescheide für Zuweisungen nach § 4 
keine abweichenden Regelungen treffen. Bei festgestell-
ter nicht zweckentsprechender Verwendung der Zuwei-
sungen sind die Mittel zurückzuzahlen.

§ 7
Zuständigkeit

Oberste Vollzugsbehörde für dieses Gesetz ist das für Fi-
nanzen zuständige Ministerium. Für den Vollzug zustän-
dig sind weiterhin die für die Aufsicht über die Kommunen 
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Erstes Gesetz zur Änderung des Thüringer Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetzes
Vom 27. Februar 2014

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Das Thüringer Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetz vom 
23. Mai 2013 (GVBl. S. 121 - 122 -) wird wie folgt geändert: 

1. § 39 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

"(1) Haben Untergebrachte während der vorange-
gangenen Vollstreckung einer Freiheitsstrafe Freistel-
lungstage nach § 43 Abs. 6 des Strafvollzugsgeset-
zes (StVollzG) vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 581, 
2088; 1977 I S. 436), zuletzt geändert durch Artikel 7 
des Gesetzes vom 25. April 2013 (BGBl. I S. 935), 
§ 58 Abs. 2 des Thüringer Jugendstrafvollzugsgeset-
zes vom 20. Dezember 2007 (GVBl. S. 221) oder § 32 
Abs. 2 des Thüringer Justizvollzugsgesetzbuchs (Thür-
JVollzGB) erworben, wird ihnen bei Antritt der Siche-
rungsverwahrung eine Ausgleichsentschädigung ent-
sprechend § 32 Abs. 8 ThürJVollzGB zum Eigengeld 
gutgeschrieben."

2. § 48 wird aufgehoben.

3. § 49 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

"(2) Nach § 120 Abs. 1 sowie den §§ 121, 122 und 124 
Abs. 1 ThürJVollzGB erhobene und zur Identifi zierung 
oder Festnahme erforderliche Daten dürfen den Voll-
streckungs- und Strafverfolgungsbehörden übermit-
telt werden, soweit dies für Zwecke der Fahndung und 
Festnahme der entwichenen oder sich sonst ohne Er-
laubnis außerhalb der Einrichtung aufhaltenden Unter-
gebrachten erforderlich ist."

4. § 58 erhält folgende Fassung: 

"§ 58
Datenschutz

Der Zweiundzwanzigste Abschnitt des Thüringer Jus-
tizvollzugsgesetzbuchs gilt für den Vollzug der Siche-
rungsverwahrung entsprechend."

5. § 59 wird aufgehoben.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft

Erfurt, den 27. Februar 2014
Die Präsidentin des Landtags

Birgit Diezel.

zuständigen oberen und unteren Behörden gemäß § 118 
Thüringer Kommunalordnung.

Artikel 2
Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes

§ 26 Abs. 2 des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes vom 
31. Januar 2013 (GVBI. S. 10) erhält folgende Fassung:

"(2) Der Landkreis kann für rückständige Beträge Verzugs-
zinsen in Höhe von drei vom Hundert über dem jeweiligen 
Basiszinssatz fordern."

Artikel 3
Änderung des Thüringer Straßengesetzes

§ 49 Abs. 4 des Thüringer Straßengesetzes vom 7. Mai 
1993 (GVBI. S. 273), das zuletzt durch Artikel 18 des Ge-
setzes vom 10. März 2005 (GVBI. S. 58) geändert worden 
ist, erhält folgende Fassung:

"(4) Die Gemeinden haben im Übrigen die öffentlichen Stra-
ßen innerhalb der geschlossenen Ortslage nach Maßgabe 
ihrer Leistungsfähigkeit vom Schnee zu räumen und bei 
Schnee und Eisglätte zu streuen, soweit das zur Aufrecht-
erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung erforder-
lich ist. Das Land beteiligt sich in Gemeinden mit weniger 
als 30.000 Einwohnern mit bis zu drei Millionen Euro jähr-
lich an der Aufgabe nach Satz 1, soweit es sich bei den öf-
fentlichen Straßen um Ortsdurchfahrten von Bundes- und 
Landesstraßen handelt. Die oberste Straßenbaubehörde 
regelt im Einvernehmen mit der für kommunale Angelegen-
heiten und der für Finanzen zuständigen obersten Landes-
behörde das Nähere durch Rechtsverordnung."

Artikel 4
Inkrafttreten und Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 
Abweichend von Satz 1 tritt Artikel 3 am 1. Juli 2014 in 
Kraft. Artikel 1 tritt am 31. Dezember 2015 außer Kraft.

Erfurt, den 27. Februar 2014
Die Präsidentin des Landtags

Birgit Diezel
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Dritte Anordnung und Verordnung zur Änderung der Anordnung zur Aufl ösung der 
Oberfi nanzdirektion Erfurt sowie zur Errichtung der Landesfi nanzdirektion und 

Thüringer Verordnung zur Bestimmung der Zuständigkeit
Vom 11. Februar 2014

Die Landesregierung ordnet aufgrund des Artikels 90 
Satz 3 der Verfassung des Freistaats Thüringen vom 
25. Oktober 1993 (GVBl. S. 625), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 11. Oktober 2004 (GVBl. S. 745), an und ver-
ordnet
aufgrund des § 7 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 1 des Ver-
kündungsgesetzes vom 30. Januar 1991 (GBl. S. 2):

Artikel 1

Dem § 3 der Anordnung zur Aufl ösung der Oberfi nanzdi-
rektion Erfurt sowie zur Errichtung der Landesfi nanzdirek-
tion und Thüringer Verordnung zur Bestimmung der Zu-
ständigkeit vom 22. Dezember 2005 (GVBl. 2006 S. 15), 
die zuletzt durch Anordnung und Verordnung vom 3. De-
zember 2013 (GVBl. S. 347) geändert worden ist, werden 
folgende Absätze 7 bis 9 angefügt:

"(7) Die Landesfi nanzdirektion ist zuständig für die Bear-
beitung der Erbschaftsangelegenheiten des Landes und 
des Anfalls von Vereinsvermögen nach § 45 Abs. 3 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB). 

(8) Die Landesfi nanzdirektion ist zuständig für die Wahr-
nehmung der Interessen des Landes in Vermögenszu-

ordnungsverfahren und den Erwerb und die Veräuße-
rung von Liegenschaften für das Land. Ausgenommen 
davon sind der land-, forst- und wasserwirtschaftlichen 
sowie Naturschutzzwecken dienende Grundbesitz sowie 
das Straßenvermögen und die dem Straßenbau dienen-
den Grundstücke.  

(9) Die Landesfi nanzdirektion ist zuständig für die Aus-
übung oder Veräußerung der Aneignungsrechte des Lan-
des nach § 928 Abs. 2 BGB."

Artikel 2

Diese Anordnung und Verordnung tritt am Tage nach der 
Verkündung in Kraft.

Erfurt, den 11. Februar 2014

Die Landesregierung

Die Ministerpräsidentin  Der Finanzminister

Ch. Lieberknecht W. Voß
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